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Vertraulich! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  7 4  

vom 19. April 1921 

 

Anwesend: 

Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. P a l t a u f, H a u e i s, H e i n l, Dr. 

P e s t a, Dr. R e s c h und Dr. G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Finanzen: Sektionschef Dr. J o a s; 

ferner zu Punkt 1: vom Bundeskanzleramt: Sektionschef Dr. U e b e l h ö r 

                              vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. W i l f l i n g 

          zu Punkt 2: vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. W i l f l i n g 

und Ministerialrat Dr. R i t s c h m a n n 

                               vom Bundesministerium für Heereswesen: Oberst S c h i e b e l und 

Oberstleutnant M o l l 

          zu Punkt 9: vom Bundesministerium für Finanzen: Sektionschef Dr. P o l l á k. 

 

Vorsitz: 

Vizekanzler B r e i s k y 

 

Dauer: 20.00 – 00.30 

 

Reinschrift (15 ½ Seiten), Konzept, keine Präsenzliste, zweifaches Stenogramm und 

Übertragung, kein Beschlussprotokoll 

 

I n h a l t: 

1. Zuwendungen an die Bundesangestellten im Monate April. 

2. Richtlinien für die Beförderung von Berufsmilitärpersonen. 

3. Gesetzesbeschlüsse des Salzburger Landtages über die Verfassung des Landes Salzburg 

(Landes-Verfassungsgesetz) und betreffend die Führung des Landeshaushaltes und die 

Rechnungslegung. 

4. Gesetzesbeschluss des gemeinsamen Landtages für Niederösterreich über die 
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Geschäftsordnung des Landtages für Niederösterreich. 

5. Gesetzesbeschlüsse mehrerer Landtage in autonomen Finanzangelegenheiten. 

6. Verordnung über die Regelung des Reiseverkehres im Jahre 1921. 

7. Gesetzesbeschlüsse der Kärntner vorläufigen Landesversammlung über den 

verfassungsgebenden Landtag und betreffend die gleichzeitige Vornahme der Wahl für den 

verfassungsgebenden Landtag von Kärnten mit der Wahl für den Nationalrat. 

8. Gesetzesbeschluss der Kärntner Landesversammlung, betreffend die Verwaltung von 

Kommunalvermögen. 

9. Genehmigung des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ für den Weiterbetrieb der Linien der 

Südbahngesellschaft. 

10. Gesetzentwurf über die Fürsorgeerziehung. 

11. Unmittelbare Verhandlungen mit der tschechoslowakischen Regierung über die 

künftige Instandhaltung und den Ausbau der österreichisch-tschechoslowakischen 

Grenzstrecke an der Donau und March. 

12. Gütliche Vergleiche mit französischen Gläubigern. 

13. Bundesvoranschlagsentwurf 1921/11; Abstandnahme von der Drucklegung der 

Teilhefte. 

14. Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-Land vom 17. Februar 1921 

über die Einführung einer Landesfrachtabgabe. 

 

Beilagen 

Beilage zu Punkt 1, [Bundesministerium für Finanzen], ohne Zahl, Ministerratsvortrag (3 ½ 

Seiten): Zuwendung an die Bundesangestellten im Monat April 

Beilage zu Punkt 2, Bundesministerium für Heereswesen Zl. 10.255, Ministerratsvortrag (3 ½ 

Seiten): Beförderungsangelegenheit der Berufsmilitärpersonen; Begründung (1/2 Seite); 

Erläuterungen (5 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 3, Bundeskanzleramt Zl. 20/16 –B.K., Bericht über die Gesetzesbeschlüsse 

des Salzburger Landtages über die Verfassung des Landes Salzburg und betreffend die 

Führung des Landeshaushaltes und die Rechnungslegung (1 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 4, Bundeskanzleramt Zl. 841/B.K., Bericht über den Gesetzesbeschluss des 

gemeinsamen Landtages für Niederösterreich über die Geschäftsordnung des Landtages für 

Niederösterreich (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 5a, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 113.602-1921, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des oberösterreichischen Landtages 
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vom 1. März, betreffend die Erhöhung der Gebühren für Verleihung des Bürgerrechtes der 

Landeshauptstadt Linz 

Beilage zu Punkt 5b, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 112.707-1921, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Wiener Gemeinderates als 

Landtag vom 4. März, betreffend die Erhöhung der Abgabensätze des Gesetzes vom 4. 

August 1920, L.G. u. Vdgs.Bl.Nr.726 

Beilage zu Punkt 5c, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 113.607/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 17. Februar 1921, betreffend die Einhebung von Wassergebühren in der Gemeinde 

Schottwien 

Beilage zu Punkt 5d, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 114.324/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 17. Februar 1921, betreffend die Einhebung einer Beerdigungsgebühr in der 

Gemeinde Krems, betreffend die Einhebung einer Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Tulln 

und betreffend die Einhebung einer Totenbeschaugebühr in der Gemeinde St. Pölten, sowie 

vom 24. Februar 1921, betreffend die Einhebung einer Totenbeschaugebühr in der Gemeinde 

Oehling, betreffend die Einhebung einer Totenbeschaugebühr in der Gemeinde Pitten, 

betreffend die Einhebung von Beerdigungsgebühren in mehreren Gemeinden und betreffend 

die Einhebung von Totenbeschaugebühren in mehreren Gemeinden  

Beilage zu Punkt 5e, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 114.761/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 17. Februar 1921, betreffend die Einhebung eines Zuschlages zu den Preisen für 

den elektrischen Strom in Wiener-Neustadt 

Beilage zu Punkt 5f, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 115.867/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 17. Februar 1921, betreffend die Einhebung eines Zuschlages von 

Getränkeauflagen in Wiener-Neustadt für das Jahr 1921 

Beilage zu Punkt 5g, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 117.8756/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 24. Februar 1921, betreffend die Einhebung erhöhter Gemeindeabgaben von 

gebrannten geistigen Flüssigkeiten, Wein, Schaumwein und Bier in der Stadt St. Pölten 

Beilage zu Punkt 5h, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 114.392/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 21. März 1921 über die Erhöhung der Gebühren für die Aufnahme in den 
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Heimatverband 

Beilage zu Punkt 5i, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 118.410/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss vom 11. März 1921, betreffend die 

Einhebung erhöhter Gemeindeabgeben von gebrannten geistigen Flüssigkeiten, Bier und 

Wein in der Stadt Wien, sowie sonstige Bestimmungen hinsichtlich dieser Abgaben und der 

Abgabe von Schaumwein 

Beilage zu Punkt 5j, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 118.409/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Wiener Gemeinderates als 

Landtag vom 11. März 1921, betreffend die Einführung einer Abgabe vom Entgelte für 

Untermieten im Gebiete der Stadt Wien 

Beilage zu Punkt 5k, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 120.449/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages vom 8. 

März 1921, betreffend die staubfreie Kehrichtabfuhr in der Stadt Salzburg und die Einhebung 

von Kehrichthellern 

Beilage zu Punkt 5l, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 121.145/21, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages des Landes 

Niederösterreich-Land vom 18. Februar 1921 über die Einführung einer Gemeindeabgabe 

vom gemeinen Bodenwert im Gebiet der Stadt St. Pölten 

Beilage zu Punkt 6, Bundesministerium für Inneres und Unterricht, ohne Zahl 

Ministerratsvortragsauszug (5 Seiten): Entwurf einer Verordnung der Bundesregierung über 

die Regelung des Reiseverkehres im Jahr 1921; Verordnung (4 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 7, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 124.522/21, 

Ministerratsvortragsauszug (2 Seiten): Gesetzesbeschluss der Kärntner vorläufigen 

Landesversammlung vom 10. März 1921 über den verfassunggebenden Landtag und vom 6. 

April 1921, betreffend die gleichzeitige Vornahme der Wahl für den verfassunggebenden 

Landtag von Kärnten mit der Wahl für den Nationalrat 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 117.164/21, 

Ministerratsvortragsauszug (3 ½ Seiten): Zurückziehung der gegen den Gesetzesbeschluss der 

provisorischen Landesversammlung von Kärnten vom 27. Mai 1920, betreffend die 

Verwaltung der Kommunalvermögen in den Städten und Märkten des Landes Kärnten im 

Grunde des Artikels 14 des Gesetzes vom 14. März 1919, St.G.Bl.Nr.179, erhobenen 

Vorstellung 

Beilage zu Punkt 9, Bundesministerium für Verkehrswesen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (6 

½ Seiten): Vereinbarungen über das „Regime provisoire“ für den Weiterbetrieb des 
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Eisenbahnunternehmens der Südbahn-Gesellschaft; Beilage zum Protokoll der Plenarsitzung 

vom 11. Februar 1921, i.e. Anhang zu Punkt B des III. Abschnittes der am 3. April 1916 

genehmigten Statuten der Südbahn-Gesellschaft 84 Seiten); Übersetzung der Beilage 2 zum 

Protokoll der Plenarsitzung vom 11. Februar 1921 (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 10, Bundesministerium für soziale Verwaltung Zl. 8.785, 

Ministerratsvortrag (9 Seiten): Gesetzesentwurf über die Fürsorgeerziehung; Bundesgesetz 

(16 Seiten); Begründung (34 Seiten); Anhang (27 Seiten) 

Beilage zu Punkt 11, Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, ohne 

Zahl, Ministerratsvortrag (2 Seiten): Unmittelbare Verhandlungen mit der 

tschechoslowakischen Regierung über die künftige Instandhaltung und den Ausbau der österr. 

tschechoslowakischen Grenzstrecke an der Donau und March; Verhandlungsinstruktionen (2 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 12, Bundesministerium für Finanzen Zl. 29.504, Ministerratsvortrag (2 

Seiten): Gütliche Vergleiche mit französischen Gläubigern; Verordnung (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 13, Bundesministerium für Finanzen Zl. 32.649, Ministerratsvortrag (2 ½ 

Seiten): Bundesvoranschlagsentwurf 1921/II, Abstandnahme von der Drucklegung der 

Teilhefte 

Beilage zu Punkt 14, Bundesministerium für Finanzen Zl. 15.406, Ministerratsvortrag (4 

Seiten): Stellungnahme der Bundesregierung zum Gesetzesbeschlusse des Landtages von 

Niederösterreich-Land vom 17. Februar 1921 über die Einführung einer Landesfrachtabgabe 

 

1. 

Zuwendungen an die Bundesangestellten im Monate April. 

Sektionschef Dr. J o a s verweist darauf, dass der Hauptausschuss in der Sitzung am 16. 

April 1921 einer einmaligen Vorauszahlung an die Verkehrsangestellten für den Monat April 

analog der an diese Angestellten im Monat März geleisteten Vorauszahlung zugestimmt habe. 

Die Zuwendung sei als Vorauszahlung auf eine künftige im Zusammenhange mit der 

Besoldungsregelung der Bundesangestellten vorzunehmende Bezugsregelung gedacht und 

betrage 80 Prozent des Gehaltes und Ortszuschlages und 35 Prozent der Teuerungszulage. 

Diese - von der Osterzuwendung in der Zusammensetzung der Beträge abweichende - 

Festsetzung bilde das Ergebnis von am 18. April 1921 gepflogenen Verhandlungen mit den 

Eisenbahn- und Postangestellten, bei denen die Anregung der Bundesministerien für 

Verkehrswesen und für Finanzen vorlag, die Aprilzuwendung statt einheitlich mit 50 Prozent 

wie bei der Osterzuwendung mit 80 Prozent von Gehalt und Ortszuschlag und 30 Prozent von 
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der Teuerungszulage zu bemessen. 

Diese Anregung habe den Zweck verfolgt, den entschiedenen Einwendungen der 

Bundesangestellten gegen die Art des Aufbaues der Osterzuwendung an die 

Eisenbahnbediensteten entgegenzukommen. 

Aus den Äußerungen der Vertreter der Eisenbahnerorganisationen sei hervorgegangen, 

dass die Vertreter des niederen Personales äußersten Falles bereit wären, bei der 

Teuerungszulage sich mit einem Satz von 35 Prozent zu begnügen, wogegen der Vertreter der 

akademisch vorgebildeten Eisenbahnbeamten womöglich einen Satz von 85 Prozent des 

Gehaltes und Ortszuschlages anstrebte. 

Da der Widerstand des die erdrückende Mehrheit bildenden unteren und mittleren 

Personales gegen eine weitere Ermäßigung im Prozentsatze des Zuschusses zur 

Teuerungszulage von 35 auf 30 vom Hundert unüberwindlich war, erschien es allen 

Beteiligten, besonders auch zu dem Zwecke, eine annehmbare Grundlage für die Gewährung 

einer Aprilzuwendung an die übrigen Bundesangestellten zu finden, als das Zweckmäßigste, 

die einmalige Zahlung an die Eisenbahnbediensteten mit 80 vom Hundert des Gehaltes und 

Ortszuschlages und 35 vom Hundert der Teuerungszulage festzusetzen. 

Es unterliege keinem Zweifel, dass dieses im Rahmen der Beschlüsse des 

Hauptausschusses gehaltene Zugeständnis an die Verkehrsangestellten Rückwirkungen bei 

den übrigen Bundesangestellten auslösen müsse. Schon bei den Verhandlungen am 11. April 

l. J. mit den Vertretern der Bundesangestellten über das Ausmaß der im April zu zahlenden 

Beträge sei in einer schriftlichen Erklärung der drei großen Angestelltenorganisationen zum 

Ausdruck gebracht worden, dass die Bundesangestellten ebenso, wie sie aus der 

Osterzuwendung an die Verkehrsangestellten die Forderung auf Auszahlung eines analogen 

Betrages abgeleitet haben, auch aus der neuerlichen Mehrleistung an die Verkehrsangestellten 

die gleiche Forderung ableiten. Dieser Forderung müsse insoferne eine Berechtigung 

zuerkannt werden, als die Bundesangestellten durch die bisher im April gezahlten Beträge den 

Verkehrsangestellten erst hinsichtlich der Osterzuwendung angeglichen wurden, jedoch hinter 

ihnen noch um jene Beträge zurückstehen, um die diese im Monat April mehr erhielten, als 

die Normalbezüge der Bundesangestellten vermehrt um die Vorauszahlung im Ausmaße des 

Monates März ausmachen. 

Die mit den Verhandlungen betraute Ministerialkommission habe daher, schon um der 

Regierung den sonst unweigerlich zu gewärtigenden Vorwurf der einseitigen Begünstigung 

der Eisenbahnbediensteten zu ersparen und den mit Sicherheit zu befürchtenden 

weitergehenden Forderungen, etwa nach Einbeziehung auch der Familienzulagen unter die 
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Erhöhungen u. dgl., vorzubeugen, nachdrücklichst den Standpunkt vertreten, dass mit der 

Ausdehnung der Zugeständnisse auf die übrigen Bundesangestellten nicht zuzuwarten sein 

werde, bis die Organisationen die Forderung darnach erheben. Vielmehr sollte den 

Organisationen, ohne es dabei zu eigentlichen Verhandlungen kommen zu lassen, eröffnet 

werden, dass die Bundesregierung aus Anlass der Aprilzuwendungen an die 

Verkehrsangestellten die Auszahlung gewisser Beträge auch an die übrigen 

Bundesangestellten in Aussicht nehme. Die Ministerialkommission glaubte die Vermeidung 

jedes Aufschubes in der Auszahlung dieser Beträge umso mehr empfehlen zu sollen, als nach 

den bisher gemachten Erfahrungen bei einem wesentlich späteren Zahlungstermin mit 

Forderungen der Verkehrsangestellten nach neuerlichen Zuwendungen zu rechnen wäre, die, 

ungeachtet ihnen die sachliche Berechtigung fehlte, unter dem Drucke der Verhältnisse doch 

bewilligt werden müssten. 

Aus der Gegenüberstellung der Verkehrsangestellten und der Bundesangestellten gleicher 

Dienstzeit und Kategorie habe die Ministerialkommission für jede Rangsklasse ohne 

Unterschied der Zeitvorrückungsgruppe folgende Mindestbeträge ermittelt: 

 

  XI. Rangsklasse ………………………. 2200 Kronen 

   X.           „           ……………………… 2300       „     

  IX.          „           ……………………… 2400       „     

VIII.          „           ……………………… 2500       „     

 VII.          „           ……………………… 2600       „     

  VI.          „           ……………………… 2200       „     

   V.          „           ……………………… 1800       „     

  IV.          „           ……………………… 1000       „     

Beamte ohne Rangsklasse ……………... 2200       „     

Unterbeamte …………………………… 2200       „      

Diener ………………………………….. 2000       „      

Aushilfsdiener …………………………. 1800       „      

 

Für die Ortsklassen I a - III wären diese Beträge entsprechend abzustufen. 

Der sich hieraus ergebende Aufwand werde für den Monat April schätzungsweise 300 

Millionen Kronen betragen. Die gesetzliche Deckung für diese Auszahlung erscheine durch 

das jüngst im Nationalrate eingebrachte Ermächtigungsgesetz gegeben. Über die finanzielle 

Bedeckung sei noch keine Entscheidung getroffen, da es sich vorderhand nur um eine 
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einmalige Zuwendung handle, für die ihrer Natur nach in laufenden Einnahmen nicht 

vorgesorgt werden könne. Redner erbitte die Entscheidung des Ministerrates über die 

Vorschläge der interministeriellen Konferenz und stelle, falls das Kabinett die für die 

Gewährung der Zuwendungen sprechenden Gründe als überwiegend anerkennen sollte, den 

Antrag, das Bundesministerium für Finanzen zur sofortigen Auszahlung der ermittelten 

Beträge zu ermächtigen. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g gibt eine Darstellung über den Verlauf der Verhandlungen 

mit den Verkehrsangestellten und hebt als deren wesentlichsten Erfolg hervor, dass es 

gelungen sei, eine Annäherung im Verhältnis der Aufteilung der Zuwendungen auf Gehalt 

und Ortszulage auf der einen und Teuerungszulage auf der anderen Seite zwischen ihnen und 

den übrigen Bundesangestellten herbeizuführen. Darnach sei zu hoffen, dass es möglich sein 

werde, auch bei Ermittlung der neuen Gehaltssätze für die Besoldungsordnung zu einem 

einheitlichen Aufbau für beide Kategorien und der Übereinstimmung in dem 

Spannungsverhältnisse zwischen den untersten und den obersten Gruppen zu gelangen. 

Die für die Aprilzuwendungen ermittelten Beträge bleiben hinter dem Durchschnitt, der 

sich aus der Gegenüberstellung der Bezüge eines Eisenbahnbediensteten und eines 

Bundesangestellten der gleichen Kategorie und Dienstzeit ergebe, zurück, da sich die auf die 

Gruppeneinteilung abgestellte Berechnung bei den Verkehrsangestellten auf die Rangsklassen 

der Bundesangestellten nicht vollkommen anwenden lasse. Diese Verschiedenheit im System 

bringe es auch mit sich, dass die Beträge bloß nach den Rangsklassen, nicht aber noch 

innerhalb dieser nach Zeitbeförderungsgruppen abgestuft werden konnten. Zusammen mit den 

gesetzlichen Bezügen und den Vorauszahlungen vom Monate März zur Angleichung an das 

Gehaltsschema der Gemeinde Wien, jedoch unter Vernachlässigung der Nachzahlung 

entsprechend der Märzzuwendung an die Eisenbahnbediensteten kommen die 

Bundesangestellten durch die beantragten Beträge auf die Höhe der Gehaltsbezüge des 

Verkehrspersonales. 

In der anschließenden Debatte vertreten Vizekanzler B r e i s k y sowie die B.-M. Dr. 

P e s t a und Dr. P a l t a u f den Standpunkt, dass die von der Ministerialkommission 

beantragte Vorgangsweise einem Gebote der Billigkeit entspreche und es auch nach der 

finanziellen Seite hin günstiger sei, wenn die Bundesregierung aus eigener Initiative die 

Gleichstellung der beiden Angestelltengruppen herbeiführe. 

B.-M. Dr. P a l t a u f wünscht jedoch, dass in die Zuwendung auch die Rangsklassen von 

der IV. Rangsklasse aufwärts einbezogen werden. 

Da Sektionschef Dr. J o a s gegen eine solche Ausdehnung keine Einwendung erhebt, 
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stimmt der Ministerrat den Anträgen der Ministerialkommission mit der Maßgabe zu, dass der 

für die IV. Rangsklasse vorgesehene Betrag auch den oberen Rangsklassen zuzukommen 

habe. 

 

2. 

Richtlinien für die Beförderung von Berufsmilitärpersonen. 

Vizekanzler B r e i s k y nimmt darauf Bezug, dass der Kabinettsrat in seinen Beschlüssen 

vom 29. April und 15. Juli 1919 die wirtschaftliche Gleichstellung der Berufsmilitärpersonen 

mit den Zivilstaatsbeamten ausgesprochen habe. 

Zur Durchführung dieser Gleichstellung seien folgende Maßnahmen erforderlich: 

1. Beförderung aller Berufsmilitärpersonen, die am 1. Juli 1920 in aktiver Dienstleistung 

gestanden sind, mit dem Stichtag vom 1. Juli 1920. 

2. Einbeziehung jener Berufsmilitärpersonen der VII. Rangsklasse in diese Beförderungen, 

die mit 1. Jänner 1920 bereits in die Gebühren der VI. Rangsklasse vorgerückt sind, deren 

Beförderung aber ungeachtet der vom Staatsamte für Finanzen seinerzeit bereits erteilten 

Zustimmung mit 1. Jänner 1920 aus besonderen Gründen nicht erfolgen konnte. 

3. Berücksichtigung der in die Rangordnung eingestreuten Personen, welche die 

erforderliche Dienstzeit noch nicht aufweisen, in nachstehender Art: 

a) Berufsmilitärpersonen, die vor dem Feinde außertourlich befördert wurden, sind 

mitzubefördern, wenn sie sonst durch Hintermänner, die den Bedingungen entsprechen, 

übergangen würden. 

b) Berufsmilitärpersonen, denen nicht mehr als drei Monate auf die erforderliche 

Dienstzeit fehlen, werden befördert. 

4. Für das Juliavancement 1920, dann die Zuerkennung der Personalzulage mit 1. Juli 

1920, das Jänneravancement 1921, weiters für die Zuerkennung der einmaligen Zuwendung 

für die Monate Jänner bis einschließlich März l. J. und für die Verleihung der Titel sind für 

alle Offiziere und Militärbeamte - ausgenommen die im Punkte 5 genannten Kategorien - die 

Wartefristen der Gruppe C der Zivilstaatsbeamten maßgebend mit der Abänderung, dass diese 

Fristen bei Militärakademikern um drei Jahre, bei Kadettenschülern und Einjährig-

Freiwilligen (wobei das Einjährig-Freiwilligenjahr nicht in die Beförderungsfrist eingerechnet 

wird) um ein Jahr gekürzt werden; bei allen anderen Gruppen gelten die reinen Wartefristen 

der Gruppe C, und zwar für die Beförderung mit 1. Juli 1920 die Fristen laut Dienstpragmatik 

mit den für die Zivilstaatsbeamten im Juli 1920 zugestandenen Abänderungen. 

Die Registraturs- und Evidenzbeamten werden nach den für die Gruppe E der 
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Zivilstaatsbeamten festgesetzten Richtlinien behandelt, sofern für sie nicht noch vom 

Ministerrate in Fortführung ihrer bisherigen Gleichstellung mit den übrigen Militärbeamten 

die Behandlung nach den Richtlinien der Gruppe C zugebilligt wird. 

5. Für die Offiziere und Militärbeamten mit höherer militärwissenschaftlicher Bildung oder 

mit ziviler Hochschulbildung gelten folgende Bestimmungen: 

a) für Offiziere (Militärbeamte), welche die Kriegsschule, den höheren Artillerie-, Genie-, 

Bauingenieur-, Intendanz- oder Artillerieingenieurkurs oder eine zivile Hochschule absolviert 

haben und in das Generalstabskorps, den Artillerie- oder Geniestab übernommen oder zu 

Bauingenieuren, Artillerieingenieuren, Marineingenieuren oder Intendantursbeamten ernannt 

wurden, werden die Fristen der Gruppe C, wenn sie absolvierte Militärakademiker sind, um 

sechs Jahre, wenn sie Kadettenschüler oder Einjährig-Freiwillige waren, um vier Jahre 

gekürzt. Das Einjährig-Freiwilligenjahr wird nicht in die Beförderungsfrist eingerechnet. 

b) Ärzte und Tierärzte werden nach den Richtlinien der Gruppe A behandelt; den aus dem 

Mannschaftsstande hervorgegangenen Tierärzten wird die Mannschaftsdienstzeit in Abzug 

gebracht. Zur Begründung verweist Redner darauf, dass sich im Verlaufe der Vorarbeiten für 

die Beförderungen und für die Besoldungsordnung gezeigt habe, die wirtschaftliche 

Gleichstellung der Berufsmilitärpersonen mit den Zivilstaatsbeamten könne nur dann voll 

erreicht werden, wenn alle Beförderungen und sonstigen Maßnahmen die bei den 

Zivilstaatsbeamten seit 1919 zur Durchführung gelangt sind, auch für die 

Berufsmilitärpersonen analog Anwendung finden. 

Für die Berufsmilitärpersonen habe seither nur im Jänner 1920 eine Beförderung 

stattgefunden. Besonders hart seien jene Berufsmilitärpersonen, die infolge des Militär-

Abbaugesetzes zur Ausscheidung gelangt sind, durch den Ausfall der Beförderung mit 1. Juli 

1920 getroffen worden. Diese Benachteiligung könne nur durch die Beförderung mit dem 

Stichtage vom 1. Juli 1920 behoben werden. 

Bemerkt müsse noch werden, dass bisher einzig und allein die Berufsmilitärpersonen von 

einem Abbau betroffen wurden. Die Zivilstaatsbeamten, die in der Folge durch einen Abbau 

des Beamtenapparates zur Versetzung in den Ruhestand gelangen werden, haben inzwischen 

schon alle Besoldungsänderungen mitgemacht und werden daher unter besseren Bedingungen 

zur Ausscheidung gelangen. Hiebei dürfe auch nicht außer Acht bleiben, dass die Eigenart des 

militärischen Dienstes die Möglichkeit im Privatleben eine Stellung zu finden, häufig 

erschwere. 

Im Interesse der Berufsmilitärpersonen, die mangels einer Dienstpragmatik sowie infolge 

der Schwierigkeiten des Überganges von einem Rangavancement auf ein Zeitavancement und 



11 
74 – 1921-04-19 

der damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten bisher noch immer nicht alle zur 

vollständigen wirtschaftlichen Angleichnng notwendigen Beförderungen mitmachen konnten, 

bitte Redner, der Ministerrat wolle die in den Punkten 1 bis 5 erörterten Maßnahmen 

genehmigen. 

B.-M. Dr. R e s c h und Dr. P a l t a u f sowie die Ministerialräte Dr. W i l f l i n g und Dr. 

R i t s c h m a n n sprechen sich wegen der bedenklichen Beispielsfolgerungen auf andere 

Kategorien, namentlich auf die infolge des C-Beamtenstreiks nach den abgekürzten 

Wartefristen des Postsparkassen-Amtes mit dem Titel der höheren Rangsklasse ausgestatteten 

Beamten, gegen die Vornahme von Ernennungen mit rückwirkender Kraft aus. Für keinen 

Fall gehe es an, die Rückwirkung bis auf den 1. Juli 1920 auszudehnen. 

Oberst S c h i e b e l beruft sich darauf, dass im Bereiche des Heeresressorts aus Gründen, 

die sich dem Einfluss des Bundesministeriums für Heereswesen entzogen, am 1. Juli 1920 

und 1. Jänner 1921 überhaupt keine Beförderungen stattgefunden haben und nunmehr die an 

diesen Terminen bei der Zollverwaltung vorgenommenen Ernennungen für die 

Militärpersonen nachgeholt werden sollen. Die für die Ernennungen in Betracht kommenden 

Personen seien durch die ihnen mit 1. Juli 1920 gewährten Personalzulagen materiell 

allerdings schon der höheren Rangsklasse gleichgestellt, der Entfall der Beförderungen mit 1. 

Juli 1920 benachteilige sie aber doch insoferne, als ihnen diese Zeit für die Berechnung der 

rangsklassenmäßigen Wartefrist für etwaige weitere Ernennungen und die Verleihung des 

Titels der höheren Rangsklasse im Sinne der gelegentlich des C-Beamtenstreiks gemachten 

Zugeständnisse, verloren gehe und im Falle ihres Ablebens die Versorgungsgenüsse der 

Hinterbliebenen nur nach den Bezügen der niederen Rangsklasse bemessen werden. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g und Dr. R i t s c h m a n n entkräften diesen Einwand durch 

den Hinweis darauf, dass bei den erwähnten Titelverleihungen Beamte, und demgemäß auch 

Militärberufspersonen, die durch Personalzulagen den Bezügen der höheren Rangsklasse 

angeglichen wurden, so zu behandeln seien, als wenn sie tatsächlich in den höheren 

Rangsklassen stünden. Die gleiche Wirkung würde der Genuss der Personalzulage auch für 

ein etwaiges Avancement im Juli 1921 üben. Auch die Überführung in die künftige 

Besoldungsordnung richte sich nach den Bezügen, die sich unter Errechnung der 

Personalzulage ergeben. In den erwähnten Belangen trete also eine Benachteiligung der 

Militärberufspersonen nicht ein. Für die Bemessung der Versorgungsgenüsse der 

Hinterbliebenen könnte gleichfalls die Anrechenbarkeit der Personalzulage gewährt werden, 

wie es bezüglich der den Beamten der Zeitvorrückungsgruppe A anstelle von Beförderungen 

zugestandenen Personalzulagen bereits geschehen sei. 
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Vizekanzler B r e i s k y erklärt, im Hinblick auf die erhobene Einsprache von 

Beförderungen mit dem 1. Juli 1920 absehen zu wollen, wenn tatsächlich volle Gewähr dafür 

bestehe, dass im Sinne der Ausführungen der Referenten des Bundesministeriums für 

Finanzen den Militärberufspersonen aus dem Entfall dieses Beförderungstermines kein wie 

immer gearteter Nachteil erwachse. Unter dieser Voraussetzung wäre Redner damit 

einverstanden, dass die Ernennungen einheitlich auf den 1. Jänner 1921 abgestellt werden. 

Ministerialrat Dr. R i t s c h m a n n berichtet, dass für die Beförderungen mit 1. Jänner 

1921 die Fristen noch einer Entscheidung des Ministerrates bedürfen. Es sei nämlich 

zwischen den Bundesministerien für Finanzen und für Heereswesen ein Einverständnis 

darüber zustandegekommen, dass in Abänderung des Punktes 5 der Anträge auf die dort 

genannten Militärpersonen nicht die Fristen der Gruppe B, sondern jene der Gruppe A mit 

gewissen Abstrichen von der effektiven Dienstzeit zur Anwendung gelangen sollen. Über das 

Ausmaß der Abstriche konnte jedoch eine Einigung nicht erzielt werden, da das 

Bundesministerium für Heereswesen die Kürzung bei Militärakademikern mit 3 Jahren und 

bei Kadettenschülern oder ehemaligen Einjährig-Freiwilligen mit 5 Jahren bemessen wolle, 

das Bundesministerium für Finanzen aber auf dem Standpunkte stehe, dass für die erstere 

Gruppe ein Abschlag von 3½ Jahren und für die letztere Gruppe ein solcher von 5½ Jahren 

einzutreten habe. Die Bemessung dieser Zeiträume müsse von dem Vergleiche eines 

Zivilbeamten mit voller Hochschulbildung, der im Alter von 18 Jahren die Gymnasialstudien 

vollendet hatte, mit einem Militärakademiker ausgehen. Der Zivilbeamte brauche bei 

Berücksichtigung des Einjährig-Freiwilligenjahres und einer gering mit 4½ Jahren zu 

berechnenden Studienzeit von der Matura an 5½ Jahre bis zum Eintritte in den Dienst, und 

habe in diesem Zeitpunkte ein Lebensalter von 23½ Jahren erreicht. Der Absolvent einer 

Militärakademie dagegen sei schon mit 20 Jahren Offizier geworden und habe, da die 

Militärakademiker den Kadettenschülern um 2 Jahre vordatiert wurden, vor dem Zivilbeamten 

einen Vorsprung von 3½ Jahren. Der Kadettenschüler wieder gehe den Zivilbeamten um 5½ 

Dienstjahre vor. Dazu komme, dass die Offiziere ihre Ausbildung auf Staatskosten genossen 

haben und die Sicherheit hatten, sofort nach Abschluss ihrer Ausbildung angestellt zu werden; 

der Zivilstaatsbedienstete musste im Gegensatze hiezu die Kosten seiner Studien aus eigenen 

Mitteln tragen und oft Jahre lang auf einen Dienstposten warten, wodurch es komme, dass die 

Beamten mit Hochschulbildung im Durchschnitte ein Eintrittsalter von 26 bis 28 Jahren 

aufweisen. Angesichts dieser Tatsachen erscheine das Verlangen durchaus berechtigt, die 

Zeiträume, um welche die Zivilbeamten in ihrer Dienstdauer den Offizieren gegenüber 

benachteiligt sind, mit 3½ Jahren für die Absolventen von Militärakademien und 5½ Jahren 



13 
74 – 1921-04-19 

für die Kadettenschüler festzusetzen. Auf diesen Fristen müsse umso mehr beharrt werden, als 

im Zivildienste einem aus einer unteren Gruppe hervorgegangenen Beamten der Gruppe A 

nur jene Zeit für die Wartefrist gezählt werde, welche er als A-Beamter zurückgelegt hat, den 

Offizieren mit höherer militärischer wissenschaftlicher Bildung dagegen die gesamte 

Dienstzeit als in der Gruppe A zurückgelegt gewertet werde. Ein Nachlass in diesen Fristen 

würde dazu führen, dass die Offiziere mit einer wesentlich kürzeren Dienstzeit und in einem 

beträchtlich jüngeren Lebensalter die einzelnen Rangsklassen erreichen würden, als die ihnen 

gleichschaltenden Zivilbeamten. 

Oberst S c h i e b e l wendet gegen die Darstellung des Ministerialrates Dr. 

R i t s c h m a n n ein, dass in der Regel der Fälle die Militärakademiker bei der 

Ausmusterung 21 Jahre alt waren, mithin durch die Zurechnung von 3 Jahren auf das 

Lebensalter eines absolvierten Hochschülers nach Zurücklegung des Einjährig-

Freiwilligenjahres kommen. Dabei müsse in Betracht gezogen werden, dass eine große 

Anzahl von Zivilbeamten das Einjährigenjahr gar nicht oder erst im Verlaufe ihrer Dienstzeit 

mitgemacht habe. Die Frage der Anpassung der Wartefristen der Zivilbeamten auf die 

Militärpersonen sowie der Gleichwertung der Militärpersonen mit höherer militärischer 

wissenschaftlicher Ausbildung mit den akademisch vorgebildeten Beamten habe bei den 

Verhandlungen über die Besoldungsordnung einen breiten Raum eingenommen. Die 

Beratungen haben dahin geführt, ein Lebensalter von 24 Jahren für den Eintritt in den Dienst 

anzunehmen und einschließlich zweier Ausbildungsjahre von der Überführungsdienstzeit der 

Offiziere je nach ihrem Bildungsgange fünf, sieben oder acht Jahre abzuziehen. An diesem 

Kompromiss habe das Bundesministerium für Heereswesen ungeachtet der sich daraus in 

zahlreichen Fällen ergebenden Benachteiligung der Militärberufspersonen auch bei der 

Behandlung der Besoldungsordnung im Ministerrat festgehalten, vertrete aber den 

Standpunkt, dass die gleichen Fristen nunmehr auch für die rangsklassenmäßigen 

Beförderungen zur Anwendung zu kommen haben. Der Abstrich eines weiteren halben Jahres 

spiele deswegen eine besondere Rolle, weil der Ausmusterungstermin der 18. August war. 

Dadurch fehle den Berufsmilitärpersonen an dem nunmehrigen Beförderungstermin vom 1. 

Juli der Zeitraum von da bis zum 18. August von 1 Monat 17 Tagen an Wartefrist, so dass sie 

bei Wartefristen, die eine gerade Zahl von Jahren vorschreiben, wenn an dem weiteren halben 

Jahre festgehalten würde, ein ganzes Jahr später zur Ernennung kämen. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g erwidert, dass die Anerkennung der Gleichwertigkeit der 

höheren militärwissenschaftlichen Bildung für die Besoldungsordnung mit der vollen zivilen 

Hochschulbildung ein großes Entgegenkommen dargestellt habe, das mit dem ausdrücklichen 
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Vorbehalt gemacht worden sei, dass daraus keine Folgerungen für die Behandlung der 

Berufsmilitärpersonen im Rangsklassensystem abgeleitet werden dürfen. Die Abrechnung 

einer gewissen Anzahl von Jahren von der Dienstzeit trage lediglich der Tatsache Rechnung, 

dass der Bildungsgang der Militärberufspersonen kürzer dauerte, als der eines Beamten mit 

ziviler Hochschulbildung, und dass sie vor den Beamten Vorteile hinsichtlich der Kosten des 

Studiums und der Erlangung einer Anstellung voraus hatten. Das Argument, das aus der 

Ausmusterung im August abgeleitet werde, treffe auch bei den Zivilbeamten zu, weil die 

Beamten ihre Hochschulprüfungen bestenfalls in den Herbstmonaten abschließen können, und 

daher vielfach im letzten Viertel des Kalenderjahres in den Dienst treten. Das Zugeständnis 

der Beförderung der Militärberufspersonen mit höherer militärwissenschaftlicher Bildung 

nach den Fristen für die Gruppe A könne daher unmöglich noch dahin erweitert werden, dass 

von der Dienstzeit weniger als 3½ beziehungsweise 5½ Jahre abgezogen werden. 

Vizekanzler B r e i s k y erwähnt, dass die Frage des halben Jahres nur für verhältnismäßig 

wenige Personen ins Gewicht falle. Wenn der Verzicht darauf schon nicht allgemein möglich 

sei, könnte vielleicht wenigstens für diese vereinzelten Fälle durch individuelle Einbeziehung 

der Betreffenden in die Beförderungen unter Nachsicht des ihnen auf die Wartefrist fehlenden 

kurzen Zeitraumes abgeholfen werden. 

Ministerialrat Dr. R i t s c h m a n n erklärt, dass vom Standpunkt der Finanzverwaltung 

gegen einen solchen Härtenausgleich, wenn er sich tatsächlich in dem bei den 

Zivilstaatsbediensteten beobachteten engsten Rahmen halte, kein Bedenken obwalte. Der 

Widerspruch des Finanzressorts richte sich jedoch dagegen, dass nach den Anträgen des 

Bundesministeriums für Heereswesen in Punkt 3, lit. b, generell eine Frist bis zu 3 Monaten 

vernachlässigt werden solle. Die individuelle Einbeziehung in die Beförderungen vor Ablauf 

der Wartefrist dürfe aber keinesfalls zu einer Ausdehnung der Ernennungen auf etwa im 

Range vorangehende Personen führen, bei denen die besonderen Verhältnisse nicht zutreffen. 

Oberst S c h i e b e l erbittet weiters noch eine begünstigte Behandlung ausgeschiedener 

Militärberufspersonen, so weit sie vor ihrem Übertritt in den Ruhestand noch hätten befördert 

werden können, wenn bei einem Avancement im Juli 1920 die Zeit vom 1. Juli bis 18. August 

bei Berechnung der Wartefrist mit in Anschlag gebracht worden wäre. Hier handle es sich 

allerdings nicht mehr um Einzelfälle, sondern um die überwiegende Mehrzahl. 

Ministerialrat Dr. R i t s c h m a n n erklärt, das Finanzministerium sei nicht in der Lage für 

die abgebauten Offiziere eine Nachsicht von der Wartefrist zuzugestehen. Äußerstenfalls 

könnte die gnadenweise Gewährung von Pensionszulagen an einzelne dieser Offiziere, die 

infolge materieller Notlage besonders berücksichtigungswürdig erscheinen, im Einvernehmen 
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mit dem Finanzministerium in Betracht kommen. 

Bezüglich der Militärregistratursbeamten regt Oberst S c h i e b e l an, ein Einvernehmen 

mit den Organisationen der Zivilkanzleibeamten zu suchen, ob sie, ohne für sich 

Beispielsfolgerungen abzuleiten deren Behandlung nach Gruppe C zugestehen würden. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g erwidert, dass für die Besoldungsordnung die Überführung 

der Militärregistratursbeamten nach dem Schema der E-Beamten vereinbart worden sei und 

ihnen auch bei den Rangsklassenbeförderungen keine andere Behandlung eingeräumt werden 

könne. 

Oberst S c h i e b e l betont schließlich noch das besondere Interesse der Heeresverwaltung 

an der Beförderung der Militärberufspersonen der VII. Rangsklasse, die mit 1. Jänner 1920 

die Bezüge der VI. Rangsklasse erlangt haben. 

Ministerialrat Dr. R i t s c h m a n n entgegnet, dass den Zivilbeamten die Zugrundelegung 

der für die Erlangung von Personalzulagen maßgebenden Fristen auch für die Beförderungen 

verweigert worden sei. Bei den Militärberufspersonen könnte von diesem Grundsatz 

umsoweniger abgewichen werden, als die Fristen für die Zuerkennung der Personalzulagen 

beim Militär derart kurz bemessen waren, selbst am 1. Jänner 1921 bloß ein Drittel der mit 

solchen beteilten Berufsmilitärpersonen die Voraussetzungen für die Ernennung erfülle. 

Lediglich dieser Teil könnte daher befördert werden. 

Oberst S c h i e b e l weist darauf hin, dass durch eine solche Einschränkung in den 

Beförderungen die Rangsordnung gestört würde und in einzelnen Fällen 

Regimentskommandanten von ihren Posten wieder abberufen werden müssten, weil ihnen 

rangsjüngere Bataillonskommandanten vorkämen. Die Beförderungen vom 1. Jänner 1920 

hätten sich bekanntlich auf die IX. Rangsklasse beschränkt; in den oberen Rängen sei anfangs 

bloß die Zuerkennung der höheren Gebühren erfolgt und nur für die VIII. und VII. 

Rangsklasse später die Verleihung des Titels nachgetragen worden. Die VI. Rangsklasse sei 

davon aus politischen Gründen ausgeschlossen geblieben, so dass hier, wie sich nun beim 

Übergang von der Rangsvorrückung zur Zeitvorrückung zeige, eine dauernde Schädigung im 

Range eintreten würde. 

In Anbetracht der Rückwirkungen auf den hierarchischen Aufbau der Wehrmacht und da 

es sich nur um wenig zahlreiche Fälle handelt, erheben die Vertreter des Finanzministeriums 

gegen die Willfahrung der Wünsche des Bundesministeriums für Heereswesen in diesem 

Punkt keinen Einwand. 

Der Ministerrat stimmt schließlich dem Vollzuge von Beförderungen der in aktiver 

Heeresdienstleistung stehenden Berufsmilitärpersonen mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1921 
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nach Maßgabe der vom Bundesministerium für Heereswesen beantragten Richtlinien mit der 

Abänderung zu, dass Punkt 3, lit. b, zu entfallen hat und für die im Punkt 5 genannten 

Kategorien die Fristen der Zeitvorrückungsgruppe A, vermehrt um 3½ Jahre für 

Militärakademiker und um 5½ Jahre für Kadettenschüler und ehemalige Einjährig-Freiwillige 

zur Anwendung zu bringen sind. In diesen Fällen kann jedoch zur Beseitigung unbilliger 

Härten in vereinzelten Ausnahmsfällen innerhalb der bei den Zivilbundesangestellten 

beobachteten engen Grenzen eine Nachsicht eines auf die Wartefrist fehlenden kurzen 

Zeitraumes eintreten. Berufsmilitärpersonen, die am 1. Juli 1920 in aktiver Dienstleistung 

gestanden sind und sich rechtzeitig zum Eintritt in das Bundesheer oder bei der 

Heeresverwaltung angemeldet haben, seither aber ausgeschieden wurden oder sich im 

Zustand der Überleitung in den Zivilstaatsdienst befinden, werden an Stelle einer Beförderung 

am 1. Juli 1920 Personalzulagen im Ausmaße der Differenz auf die Höhe jener Gebühren 

zuerkannt, die ihnen bei einer Beförderung im Juli 1920 zugekommen wären. 

Den infolge des Militärabbaugesetzes in den Ruhestand versetzten Militärberufspersonen, 

die am 1. Juli 1920 bei Zurechnung der Zeit bis zum 18. August die zur Beförderung 

erforderliche Wartefrist aufgewiesen hätten, können im Falle einer durch materielle Notlage 

bedingten Rücksichtswürdigkeit jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Finanzen gnadenweise Pensionszulagen gewährt werden. Es gilt als festgestellt, dass der 

Entfall der Beförderungen mit dem Stichtage vom 1. Juli 1920 den in das Bundesheer oder die 

Heeresverwaltung übernommenen Militärpersonen keinen Nachteil zufüge, sie vielmehr 

vermöge der ihnen an Stelle der Ernennung zugekommenen Personalzulagen sowohl jetzt für 

das Rangsklassensystem, wie später für die Überführung in die Besoldungsordnung, ebenso 

bei der Berechnung der Wartefristen für etwaige weitere Ernennungen oder Titelverleihungen 

und schließlich auch in Bezug auf die Bemessung der Versorgungsgenüsse der 

Hinterbliebenen so zu behandeln sind, als wenn sie sich vom 1. Juli 1920 an tatsächlich in der 

höheren Rangsklasse befunden hätten. 

 

3. 

Gesetzesbeschlüsse des Salzburger Landtages über die Verfassung des Landes Salzburg 

(Landes-Verfassungsgesetz) und betreffend die Führung des Landeshaushaltes und die 

Rechnungslegung. 

Vizekanzler B r e i s k y berichtet namens des Bundeskanzlers über zwei 

Gesetzesbeschlüsse des Landtages in Salzburg über die Verfassung des Landes Salzburg 

(Landes-Verfassungsgesetz) sowie betreffend die Führung des Landeshaushaltes und die 
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Rechnungslegung hierüber. Der erstere Gesetzesbeschluss gebe in seiner vorliegenden 

Fassung weder zu einem Einspruch, noch auch zu sonstigen Bedenken oder Anregungen 

Anlass, da er über Wunsch der Bundesregierung durch den zweiten Gesetzesbeschluss eine 

Ergänzung dahin gefunden habe, dass zur Sicherung der Kontrolle des Bundes über die 

Steuerpolitik des Landes höhere Landeszuschläge zu den Bundessteuern eines Landesgesetzes 

bedürfen. Dieser zweite Gesetzesbeschluss entspreche im wesentlichen den im 

Bundeskanzleramt getroffenen Abmachungen und gebe nur zu einigen Anregungen in 

gesetzestechnischer Hinsicht Anlass. 

Redner stelle unter Berufung auf das vom Bundeskanzleramte, mit den Bundesministerien 

für Inneres und Unterricht und für Finanzen gepflogene Einvernehmen den Antrag, der 

Ministerrat wolle gegen die erwähnten Gesetzesbeschlüsse einen Einspruch gemäß Art. 98 

des Bundes-Verfassungsgesetzes nicht erheben und ihrer sofortigen Kundmachung 

zustimmen, jedoch das Bundeskanzleramt ermächtigen, der Landesregierung zum 

zweitgenannten Gesetzesbeschlusse einige Anregungen in gesetzestechnischer Hinsicht zu 

geben. 

Der Ministerrat erhebt diesen Antrag zum Beschluss. 

 

4. 

Gesetzesbeschluss des gemeinsamen Landtages für Niederösterreich über die 

Geschäftsordnung des Landtages für Niederösterreich. 

Über einen vom Vizekanzler B r e i s k y namens des Bundeskanzlers gestellten Antrag 

erhebt der Ministerrat gegen den Gesetzesbeschluss des gemeinsamen Landtages für 

Niederösterreich über die Geschäftsordnung des Landtages für Niederösterreich, keinen 

Einspruch und ermächtigt das Bundeskanzleramt, der sofortigen Kundmachung des Gesetzes 

zuzustimmen. Den beiden beteiligten Landeshauptmännern werden hiebei einzelne 

Anregungen gesetzestechnischer Natur zur Kenntnis zu bringen sein. 

 

5. 

Gesetzesbeschlüsse mehrerer Landtage in autonomen Finanzangelegenheiten. 

Vizekanzler B r e i s k y berichtet dem Ministerrate über die Gesetzesbeschlüsse: 

a) des oberösterreichischen Landtages vom 1. März 1921, betreffend die Erhöhung der 

Gebühren für Verleihung des Bürgerrechtes der Landeshauptstadt Linz; 

b) des Wiener Gemeinderates als Landtag vom 4. März 1921, betreffend die Erhöhung der 

Abgabensätze des Gesetzes vom 4. August 1920, L. G. und Vdgs. Bl. Nr. 726 
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(Mietzinsabgabengesetz); 

c) des Landtages von Niederösterreich-Land vom 17. Februar 1921, betreffend die 

Einhebung von Wassergebühren in der Gemeinde Schottwien; 

d) des Landtages von Niederösterreich-Land vom 17. Februar 1921, betreffend die 

Einhebung einer Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Krems, betreffend die Einhebung einer 

Beerdigungsgebühr in der Gemeinde Tulln und betreffend die Einhebung einer 

Totenbeschaugebühr in der Gemeinde St. Pölten, sowie vom 24. Februar 1921, betreffend die 

Einhebung einer Totenbeschaugebühr in der Gemeinde Oehling, betreffend die Einhebung 

einer Totenbeschaugebühr in der Gemeinde Pitten, betreffend die Einhebung von 

Beerdigungsgebühren in mehreren Gemeinden und betreffend die Einhebung von 

Totenbeschaugebühren in mehreren Gemeinden; 

e) des Landtages von Niederösterreich-Land vom 17. Februar 1921, betreffend die 

Einhebung eines Zuschlages zu den Preisen für den elektrischen Strom in Wiener-Neustadt; 

f) des Landtages von Niederösterreich-Land vom 17. Februar 1921, betreffend die 

Einhebung von Getränkeauflagen in Wiener-Neustadt für das Jahr 1921; 

g) des Landtages von Niederösterreich-Land vom 24. Februar 1921, betreffend die 

Einhebung erhöhter Gemeindeabgaben von gebrannten geistigen Flüssigkeiten, Wein, 

Schaumwein und Bier in der Stadt St. Pölten; 

h) des Landtages von Niederösterreich-Land vom 21. März 1921 über die Erhöhung der 

Gebühren für die Aufnahme in den Heimatverband; 

i) des Wiener Gemeinderates als Landtag vom 11. März 1921, betreffend die Einhebung 

erhöhter Gemeindeabgaben von gebrannten geistigen Flüssigkeiten, Bier und Wein in der 

Stadt Wien, sowie sonstige Bestimmungen hinsichtlich dieser Abgaben und der Abgabe von 

Schaumwein; 

j) des Wiener Gemeinderates als Landtag vom 11. März 1921, betreffend die Einführung 

einer Abgabe vom Entgelte für Untermieten im Gebiete der Stadt Wien (Untermietabgabe); 

k) des Landtages des Landes Salzburg vom 8. März 1921, betreffend die staubfreie 

Kehrichtabfuhr in der Stadt Salzburg und die Einhebung von Kehrichthellern, endlich 

l) des Landtages des Landes Niederösterreich-Land vom 18. Februar 1921 über die 

Einführung einer Gemeindeabgabe vom gemeinen Bodenwert (Bodenwertabgabe) im Gebiete 

der Stadt St. Pölten. 

Über Antrag Redners beschließt der Ministerrat, gegen diese Gesetzesbeschlüsse einen 

Einspruch nicht zu erheben und deren sofortigen Verlautbarung zuzustimmen. 
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6. 

Verordnung über die Regelung des Reiseverkehres im Jahre 1921. 

Vizekanzler B r e i s k y legt dar, dass sich die Vorschriften über den Reiseverkehr im 

Jahre 1920 nicht durchaus bewährt haben und es daher als notwendig erkannt worden sei, für 

den Reiseverkehr im Jahre 1921 neue Richtlinien aufzustellen. Eine Umfrage bei den Ländern 

habe ergeben, dass die vollkommene Freigabe des Reiseverkehrs heftigem Widerstand 

begegnen würde und eine Lösung angestrebt werden müsse, die einerseits unnötige 

Einschränkungen der Freizügigkeit, namentlich die Behelligung der Reisenden an den 

Landesgrenzen ausschließe, andererseits aber auf die begründeten Wünsche der Länder nach 

Rücksichtnahme auf ungünstige Verpflegs- und Wohnungsverhältnisse Bedacht nehme. In 

diesem Sinne sei vom Bundesministerium für Inneres und Unterricht im Einvernehmen mit 

dem Bundeskanzleramt und den Bundesministerien für Volksernährung, für Verkehrswesen, 

für soziale Verwaltung und für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten der dem 

Ministerrate vorliegende Verordnungsentwurf ausgearbeitet worden, der für den Reiseverkehr 

im Vergleiche zum Vorjahre wesentliche Erleichterungen bringen solle. Redner erörtert den 

Entwurf und hebt hervor, dass die Landesregierungen, welche bisher ermächtigt waren, jeden 

drei Tage dauernden Aufenthalt im Bereiche des Landes überhaupt an eine besondere 

Bewilligung zu knüpfen, künftig nur mehr die Befugnis haben sollen, einen vierzehn Tage 

überschreitenden Aufenthalt in bestimmten Gemeinden, in denen Wohnungsmangel herrscht 

oder die Ernährungsverhältnisse besonders ungünstig sind, dann an eine 

Aufenthaltsbewilligung zu binden, wenn ein dahin gehender Beschluss der 

Gemeindevertretung vorliegt. 

Im übrigen solle der Reiseverkehr keiner weiteren Beschränkung unterworfen werden. Der 

im Jahre 1920 vorgesehene Legitimationszwang (Passzwang), der durch die Art seiner 

Handhabung zu den meisten Klagen Anlass gegeben habe, werde damit fallen gelassen. 

Redner beabsichtige im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministerien auf 

Grundlage dieses Verordnungsentwurfes Verhandlungen mit den Ländern einzuleiten und 

erbitte hiezu die Ermächtigung des Ministerrates. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

7. 

Gesetzesbeschlüsse der Kärntner vorläufigen Landesversammlung über den 

verfassungsgebenden Landtag und betreffend die gleichzeitige Vornahme der Wahl für den 

verfassungsgebenden Landtag von Kärnten mit der Wahl für den Nationalrat. 
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Über Antrag des Vizekanzlers B r e i s k y beschließt der Ministerrat gegen die 

Gesetzesbeschlüsse der Kärntner vorläufigen Landesversammlung über den 

verfassungsgebenden Landtag und betreffend die gleichzeitige Vornahme der Wahl für den 

verfassungsgebenden Landtag von Kärnten mit der Wahl für den Nationalrat keinen 

Einspruch zu erheben und der sofortigen Verlautbarung zuzustimmen. 

 

8. 

Gesetzesbeschluss der Kärntner Landesversammlung, betreffend die Verwaltung von 

Kommunalvermögen. 

Vizekanzler B r e i s k y erinnert daran, dass der Kabinettsrat mit Beschluss vom 13. Juli v. 

J. gegen den Gesetzesbeschluss der provisorischen Landesversammlung von Kärnten vom 27. 

Mai v. J., betreffend die Verwaltung des Kommunalvermögens in den Städten und Märkten 

Einspruch erhoben habe. Der Einspruch habe sich einmal darauf gestützt, dass der 

Gesetzesbeschluss die Anwendung der Agrargesetze auf solche Kommunalvermögen 

ausschließe; der Hauptsache nach sei er aber von außenpolitischen Bedenken geleitet 

gewesen, weil der Gesetzesbeschluss den Charakter solcher Kommunalvermögen als eines 

öffentlichen Gutes festlege und damit dem verschärften Zugriffsrecht der Entente nach dem 

Staatsvertrage von St. Germain aussetze. 

Die Kärntner Landesregierung habe nun aber um Zurückziehung der Vorstellung ersucht 

und zur Begründung ihres Standpunktes ausgeführt, dass die geltend gemachten Bedenken 

nicht zutreffen. Was zunächst das Verhältnis zu den Agrargesetzen anlange, so käme nur für 

ganz wenige der zahlreichen Kärntner Kommunalvermögen eine Anwendbarkeit der 

Agrargesetze überhaupt in Frage; die Landesregierung sei bereit, diese wenigen Fälle im 

Wege einer Vollzugsvorschrift entsprechend den Wünschen des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft zu regeln. Zu den Einwänden außenpolitischer Natur sei zu 

bemerken, dass der Gesetzesbeschluss die privatrechtliche Struktur der Kommunalvermögen, 

welche vor allem auf dem Wortlaute der grundbücherlichen Eintragungen beruhe, 

vollkommen unangetastet lasse, und die Bestimmung dieser Vermögen zur Erfüllung von 

Ausgaben der öffentlichen Verwaltung nur insoweit regle, als sie schon jetzt gegeben sei; ja er 

hebe den Unterschieb zwischen eigentlichem Gemeindevermögen und Gemeindegut durch die 

Anordnung einer getrennten Verwaltung noch besonders hervor. Auch dürfte es nichts nützen, 

selbst den Schein der Eigenschaft eines öffentlichen Gutes zu vermeiden, wenn die Entente 

ihre Hand auf die betreffenden Vermögenschaften legen wollte; denn die Erfahrung habe 

gezeigt, dass die Eingriffe der Entente in unser Volksvermögen schon dermalen auch vor dem 
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reinen Privateigentume nicht halt gemacht haben. Andererseits lege die Landesregierung den 

größten Wert auf die baldige Gesetzwerdung des Gesetzesbeschlusses, da nur hiedurch in die 

Verwaltung dieser bedeutenden Vermögensmassen Ordnung gebracht und die Widmung ihrer 

Erträgnisse für Zwecke der öffentlichen Verwaltung gesichert werden könne. 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, auf dessen Veranlassung seinerzeit 

die Vorstellung erhoben worden sei, habe diese Argumente der Kärntner Landesregierung 

geprüft und daraufhin den Antrag auf Zurückziehung der Vorstellung gestellt. 

Da sonstige Bedenken gegen den Gesetzesbeschluss nicht obwalten, erbitte Redner die 

Ermächtigung des Ministerrates von dem erhobenen Einspruche Abstand nehmen und der 

Kundmachung des Gesetzes zustimmen zu dürfen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

9. 

Genehmigung des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ für den Weiterbetrieb der Linien der 

Südbahngesellschaft. 

B.-M. Dr. P e s t a nimmt darauf Bezug, dass der Kabinettsrat sich in seiner Sitzung vom 

12. März 1920 mit der Einrichtung eines „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ für den Weiterbetrieb 

der Eisenbahnlinien der Südbahn-Gesellschaft beschäftigt und damals den Beschluss gefasst 

habe, der Gesellschaft die Bereitwilligkeit zu Verhandlungen über die Einzelheiten ihres 

Vorschlages bekanntzugeben, soferne auch die anderen Territorialstaaten eine gleiche 

Haltung einnehmen. 

Auf Grund dessen habe die Gesellschaft getrennte Vorverhandlungen mit den Regierungen 

der beteiligten Staaten eingeleitet, die zu mannigfachen Abänderungen des ursprünglichen 

Entwurfes des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ führten. Die wichtigste bestehe darin, dass das 

anfangs in Aussicht genommene System der Schaffung eines von den Staaten zu dotierenden 

Betriebsfond fallen gelassen und durch ein System laufender Betriebsvorschüsse ersetzt 

wurde. Diese Änderung gehe auf die Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in den einzelnen 

Staaten zurück und habe ihren weiteren Grund darin, dass wegen der seither eingetretenen 

gewaltigen Steigerung der Betriebskosten eine wesentliche Erhöhung des festen Betriebsfonds 

hätte eintreten müssen. Eine zweite wichtige Änderung gegenüber dem ursprünglichen 

Projekt habe darin bestanden, dass die Konkursklausel, d. i. das Zurücktreten des Staates mit 

seiner Rückzahlungsforderung hinter alle anderen Gläubiger im Konkursfalle, eliminiert und 

dadurch die Situation des Staates für diesen Fall verbessert wurde. 

Nach Abschluss der Vorverhandlungen seien dann in der Zeit vom 5. bis 12. Februar l. J. 
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unter Zuziehung der französischen Gläubigergruppe in Wien unmittelbare Verhandlungen 

zwischen der Gesellschaft und den Vertretern der Territorialstaaten gepflogen werden, die zu 

einer Vereinbarung über den ganzen Komplex des sogenannten „R é g i m e  

p r o v i s o i r e“ geführt haben. 

Dem wesentlichsten Inhalt nach treffe diese Vereinbarung in finanzieller Hinsicht die 

Bestimmung, dass während der Dauer des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ die beteiligten 

Regierungen für die laufenden Gelderfordernisse des Betriebes und die diesen 

gleichschaltenden Investitionskosten der betreffenden Netze insoweit durch Vorschüsse 

aufzukommen haben, als die bezeichneten Erfordernisse durch die für das betreffende Netz 

jeweils verfügbaren gesellschaftlichen Kassenbestände nicht gedeckt sein sollten. Die 

Erfordernisse für den Anlehens- und Aktiendienst und für die Netzgebühren zählen natürlich 

nicht unter die laufenden Gelderfordernisse des Betriebes. 

Die Vereinbarung solle auf den 1. Jänner 1921 rückwirkend gelten und spätestens mit 31. 

Dezember 1922 enden. Jedoch sei eine automatische Verlängerung um drei Monate, d. i. bis 

zum 31. März 1923, für den Fall vorgesehen, dass die auf die endgültige Regelung 

abzielenden Verhandlungen nach Artikel 320 des Staatsvertrages von St. Germain am 1. 

Oktober 1922 noch nicht abgeschlossen sein sollten und zu dieser Zeit das schiedsrichterliche 

Verfahren etwa eingeleitet sein sollte. 

Italien solle, solange es die in seinem Gebiet liegenden Südbahnlinien selbst betreibt, von 

der Vorschusserteilung befreit sein. Dafür habe es während dieser Zeit die Betriebsdefizite à  

f o n d s  p e r d u zu seinen Lasten zu übernehmen und der Südbahn überdies eine zu 

vereinbarende Entschädigung zu bezahlen. 

Während der Dauer des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ werden die Regierungen auf 

Kosten der Südbahn zur Überwachung der Durchführung eine besondere Kontrolle ausüben. 

Bei Ablauf des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ solle die Vorschussschuld nebst 

5prozentigen Zinsen ermittelt werden. Dieser Vorschussschuld seien die in Österreich und in 

Ungarn schon bisher gegebenen Vorschüsse nebst Zinsen zuzurechnen. 

Die Gesamtschuld - schätzungsweise vielleicht ein Betrag von 3 bis 4 Milliarden Kronen - 

werde die Gesellschaft innerhalb der Konzessionsdauer zurückzuzahlen haben. Die 

Modalitäten der Rückzahlung und der Zinsfuß konnten in den Verhandlungen über das 

„R é g i m e  p r o v i s o i r e“ nicht vereinbart werden, weil die Franzosen und Italiener 

darauf bestanden, dies dem definitiven Regime vorzubehalten. 

Während der Dauer des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ dürfe eine Dividendenverteilung 

überhaupt nicht, nach seinem Ablauf nur dann stattfinden, wenn die in dem betreffenden Jahre 
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fälligen Verzinsungs- und Rückzahlungsbeträge für die staatlichen Vorschüsse, sowie 

eventuelle Rückstände dieser Art im Jahresüberschuss ihre Bedeckung finden. 

Außer diesen finanziellen Bestimmungen seien auch noch andere, mehr administrativer Art 

vereinbart worden, und zwar vor allem eine Art Reorganisation des Verwaltungsrates durch 

Aufnahme von Regierungsvertretern und Vertretern der Obligationäre in diese Körperschaft, 

Neuregelung seiner Kompetenzen, Abgrenzung des Wirkungskreises zwischen 

Generaldirektion und Betriebsdirektionen u. dgl. 

Österreich habe dann noch für den Fall der Genehmigung der Vereinbarungen ein 

Separatprotokoll mit der Gesellschaft abgeschlossen, das die Durchführungsbestimmungen 

für das „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ hinsichtlich des österreichischen Netzes der Südbahn 

enthalte. 

Für die Vereinbarungen sei die Zustimmung der gesellschaftlichen Verwaltung und die 

Genehmigung der Regierungen der Territorialstaaten, sowie der A s s o c i a t i o n  

N a t i o n a l e vorbehalten. 

Die ungarische und die italienische Regierung, sowie der Verwaltungsrat der 

A s s o c i a t i o n  N a t i o n a l e haben diese Genehmigung bereits erteilt. Auch die 

Zustimmung der gesellschaftlichen Verwaltung liege vor und letztere bitte nunmehr um die 

Genehmigung des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ durch die österreichische Regierung. 

Redner vertrete im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen die Anschauung, 

dass diese Genehmigung erteilt werden solle. 

Der Artikel 320 des Staatsvertrages von St. Germain, der die Südbahnfrage der autonomen 

Regelung durch die Territorialstaaten entziehe, sowie die Unentbehrlichkeit dieses 

Bahnunternehmens für unsere Verkehrs- und Ernährungslage würden eine andere Wahl gar 

nicht zulassen. Die Vereinbarungen stellen ein befriedigendes Kompromiss zwischen 

widerstreitenden Interessen dar und sorgen auch für staatlichen Einfluss und staatliche 

Kontrolle. Schließlich könnte Österreich den finanziellen Lasten der Vereinbarungen auch 

dann nicht entgehen, wenn diese durch Versagen der Genehmigung zu Falle gebracht würden. 

Denn dann würde auch die Südbahn zusammenbrechen. Der Bund müsste, da der Verkehr 

nicht stillstehen kann, den Betrieb übernehmen und für die sodann staatlichen Betriebsdefizite 

aufkommen. Das Gleiche geschähe dann auch in den anderen Staaten; sie würden sich ihren 

Teil nehmen und unserem Verkehr stünde dann nicht mehr ein einheitliches, von 

kommerziellen Gesichtspunkten geleitetes Unternehmen zur Verfügung, sondern es würden 

sich auch im Bereich der Südbahn alle Nachteile der Zerschlagung großer Verkehrsgebiete 

fühlbar machen. 
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Über Wunsch des Bundesministers für Finanzen stelle Redner vor dem Schlussantrag noch 

die Frage zur Erörterung, ob die Angelegenheit nicht auch an den Hauptausschuss des 

Nationalrates zu leiten wäre. 

Nach seiner persönlichen Meinung könnte dies unterlassen werden, da eine gesetzliche 

Nötigung dazu nicht bestehe und es sich im Grunde genommen gegenwärtig nur um die 

Durchführung des schon im Kabinettsrate vom 12. März 1920 gefassten Beschlusses handle. 

Im Falle der Ministerrat dieser Meinung beitreten sollte, beantrage der sprechende Minister 

die Erteilung der Ermächtigung für sich und den Bundesminister für Finanzen, die dem 

Ministerrate vorliegenden Vereinbarungen namens der Bundesregierung zu genehmigen. 

Sektionschef Dr. J o a s befürwortet die Genehmigung des „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ 

und bemerkt, die Frage der Befassung des Hauptausschusses mit der Angelegenheit sei vom 

Bundesministerium für Finanzen, ohne dass dieses einen Antrag stellen würde, bloß wegen 

der großen Wichtigkeit und politischen Bedeutung des Übereinkommens zur Sprache 

gebracht worden. 

Sektionschef Dr. P o l l á k fügt bei, dass es sich um einen Fall der 

Ministerverantwortlichkeit handle, da der Südbahngesellschaft aus Steuergeldern die Mittel 

zur Tilgung alter Schulden zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Gesellschaft werde 

damit allerdings Schuldnerin des Bundes und hafte für die Schuld mit ihrem Unternehmen; 

die Rückzahlung stehe aber immerhin in Frage und es müsse daran erinnert werden, dass es 

noch bei keinem Bahnunternehmen zu einem konzessionsmäßigen Heimfall gekommen sei. 

B.-M. Dr. P e s t a bemerkt, dass das „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ geradezu einen Schutz 

der staatlichen Interessen bedeute. Dadurch, dass der Staat schon jetzt 70 Prozent der 

Personallasten der Südbahn trage, ermögliche er es ihr, aus ihren Einnahmen die sonstigen 

Betriebskosten zu decken. In dieser Hinsicht werde also an dem bestehenden Zustand nichts 

geändert, nur bringe das „R é g i m e  p r o v i s o i r e“ den Vorteil, dass die Konkursklausel 

falle und der Staat mit seiner Forderung gleichwertig unter die übrigen Gläubiger einrücke. 

Ein Grund, die Angelegenheit vor den Hauptausschuss zu bringen, liege nicht vor, zumal es 

sich nur um die Fortführung der durch den Beschluss des Kabinettsrates vom 12. März 1920 

eingeleiteten Aktion handle, und die bisherigen Vorschusszahlungen an die Südbahn durch 

die Einstellung im Budget ohnedies die parlamentarische Genehmigung gefunden haben. 

B.-M. H e i n l verweist darauf, dass der Hauptausschuss es grundsätzlich ablehne, die 

Mitverantwortung für Handlungen der Regierung zu übernehmen. Auch verfassungsrechtlich 

wäre die Bundesregierung nicht entlastet, wenn sie mit der Angelegenheit an den 

Hauptausschuss herantrete. Der sprechende Minister glaube daher, dass von einer Vorlage des 



25 
74 – 1921-04-19 

„R é g i m e  p r o v i s o i r e“ an den Hauptausschuss Abstand genommen werden könnte. 

In der weiteren Debatte vertreten Vizekanzler B r e i s k y und B.-M. Dr. R e s c h die 

Auffassung, dass es für die Bundesregierung aus politischen Gründen erwünscht sein müsse, 

in dieser mit einer schweren finanziellen Belastung verbundenen Angelegenheit dem 

Hauptausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten. 

Der Ministerrat spricht sohin die grundsätzliche Genehmigung des „R é g i m e  

p r o v i s o i r e“ aus, beschließt aber gleichzeitig, von der beabsichtigten Unterfertigung der 

Vereinbarungen zunächst den Hauptausschuss in Kenntnis zu setzen. 

 

10. 

Gesetzentwurf über die Fürsorgeerziehung. 

B.-M. Dr. R e s c h unterbreitet den Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Fürsorgeerziehung und legt dar, dass die Schaffung eines Fürsorgeerziehungsgesetzes schon 

seit vielen Jahren die Öffentlichkeit beschäftige. Die letzte Regierungsvorlage vom Jahre 

1917 sei nicht verabschiedet worden, weil der Justizausschuss des Abgeordnetenhauses die 

Vorlage ungenügend gefunden habe, da er sich nur auf die schwer verwahrlosten Kinder 

beschränkte. 

Inzwischen habe der Finanz- und Budgetausschuss der Nationalversammlung am 17. 

Jänner 1920 eine Resolution beschlossen, welche die Vorlage eines Fürsorgeerziehungs-

Gesetzentwurfes in kürzester Frist begehrte. Einem daraufhin vom Staatsamte für soziale 

Verwaltung ausgearbeiteten neuen Entwurfe hätten die Staatsämter für Inneres und 

Unterricht, für Justiz, für Handel und Gewerbe grundsätzlich zugestimmt; lediglich das 

Staatsamt für Finanzen habe zum Teil aus grundsätzlichen, zum Teil aus staatsfinanziellen 

Bedenken seine Zustimmung zu dem Entwurfe verweigert. 

In der Sitzung vom 30. Juli 1920 habe sich der Kabinettsrat mit dieser Frage beschäftigt 

und der Einbringung des Gesetzentwurfes zugestimmt, jedoch vorher noch neue 

Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Finanzen über die Kostentragung verlangt. 

Nach längeren Verhandlungen habe sich das Bundesministerium für Finanzen schließlich 

auf den Standpunkt gestellt, dass mit Rücksicht auf die durch die Bundesverfassung 

angebahnte Abgrenzung des Wirkungsbereiches zwischen Bund und Ländern auch der 

Errichtung einer Bundesanstalt nicht zugestimmt werden könne. Infolgedessen sei abermals 

ein neuer Entwurf ausgearbeitet worden, der den Wünschen des Finanzministeriums soweit 

Rechnung trug, dass der Plan einer Bundesanstalt fallen gelassen wurde. Die Errichtung und 

Erhaltung von Fürsorgeerziehungsanstalten sei ausschließlich als Sache der Länder erklärt 
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und für den Bund bloß eine Beteiligung in der Höhe von ⅓ der endgültig aufgelaufenen 

Kosten vorgesehen worden. 

Das Finanzministerium habe jedoch bei der am 11. März 1921 stattgefundenen 

interministeriellen Beratung auch dieser neuen Regelung der Kostenfrage nicht zugestimmt 

und unter Berufung auf die Bestimmung des Artikels 12, Abs. 1, Z. 3, des Bundes-

Verfassungsgesetzes, wonach in Angelegenheiten der Jugendfürsorge dem Bunde bloß die 

Gesetzgebung über die Grundsätze, die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die 

Vollziehung dagegen den Ländern zukomme, den Standpunkt vertreten, dass der Bund zu 

einer Beitragsleistung zu den Kosten der Fürsorgeerziehung überhaupt nicht verpflichtet 

werden könne. 

Diese Anschauung des Bundesministeriums für Finanzen verkenne aber das Wesen der 

Fürsorgeerziehung. 

Zunächst wäre daran festzuhalten, dass die die Abgrenzung des Wirkungskreises zwischen 

Bund und Ländern regelnden Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes bis nun noch 

nicht Wirksamkeit erlangt haben und der Zeitpunkt ihres Geltungsbeginnes vorläufig noch gar 

nicht abzusehen sei. Die Dringlichkeit der von allen Seiten geforderten Fürsorgeerziehung 

gestatte aber nicht, diesen heute noch nicht bestimmbaren Zeitpunkt zu erwarten. Unter der 

Geltung der heutigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen könne es keinem Zweifel 

unterliegen, dass auch der Bund zu den Kosten der Fürsorgeerziehung beizutragen habe. Denn 

die Fürsorgeerziehung sei keineswegs eine ausschließliche Aufgabe der Armenpflege und 

Fürsorgetätigkeit, sondern auch ein Ausfluss der Gerichtsbarkeit, die der Bund durch seine 

eigenen Organe ausübe. 

Art. 12, Abs. 1, Z. 2, des Bundes-Verfassungsgesetzes weise in Angelegenheiten der 

Jugendfürsorge dem Bunde allerdings nur die Gesetzgebung über die Grundsätze zu und 

überlasse den Ländern die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung. Doch 

dürfe nicht übersehen werden, dass die Fürsorgeerziehung eben nicht nur eine Angelegenheit 

der Jugendfürsorge, sondern im Zusammenhang mit der Vormundschaftspflege sowie als 

Ersatz und Ergänzung der Strafrechtspflege auch ein Ausfluss der Jugendgerichtsbarkeit sei. 

Da in dieser Richtung dem Bunde auch nach den künftig geltenden verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen (Art. 10, Z. 6) nicht nur die volle Gesetzgebung, sondern auch die gesamte 

Vollziehung durch seine Organe zukomme, dürfe wohl auch unter der Geltung des künftigen 

Rechtes eine Kostenbeteiligung des Bundes auf dem Gebiete der Jugendfürsorge in Anspruch 

genommen werden. 

Wenn somit an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Beteiligung des Bundes an 
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den Kosten der Fürsorgeerziehung kein Zweifel bestehen könne, so sprächen für die 

tatsächliche Beteiligung an der Kostenaufbringung praktische Erwägungen. 

Das Bundesministerium für Justiz lege den größten Wert darauf, dass im Gegensatze zum 

heutigen Rechte der Richter nicht bloß die Zulässigkeit der Anhaltung in einer 

Besserungsanstalt aussprechen, sondern unmittelbar auch die Aufnahme in eine Anstalt 

verfügen könne. Der Wegfall einer Kostenbeteiligung des Bundes lasse nun befürchten, dass 

die Länder sich der Ausführung entziehen und der bisherige beklagenswerte Zustand 

fortdauern werde, umsomehr, als dann dem Bunde das ihm nach § 38 des Entwurfes 

zugestandene Recht der Zurückbehaltung des Kostenzuschusses bei Nichterfüllung der den 

Ländern obliegenden Verpflichtungen nicht mehr zur Verfügung stehen würde. 

Auch politisch wäre der Standpunkt, den Bund nicht beitragen zu lassen, unklug, denn ein 

Entwurf, der den Ländern weitgehende Lasten auferlegt, habe nur dann Aussicht auf 

Zustimmung in den Ländern, wenn der Erweiterung der Befugnisse des Richters, 

Verfügungen auf Landeskosten zu treffen, eine entsprechende Bereitwilligkeit des Bundes zur 

Seite stehe, zu diesen Kosten beizutragen. 

Schließlich hätte die Ablehnung einer Beitragsleistung des Bundes zu den Kosten doch nur 

die Folge, dass die Länder unter Hinweis auf die sie allein treffenden Lasten der 

Fürsorgeerziehung eine Erhöhung der Zuschüsse des Bundes und bei der seinerzeitigen 

finanziellen Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern einen entsprechend größeren 

Teil der Steuerquellen begehren werden. 

Aus diesen Gründen glaube Redner annehmen zu können, dass der im vorliegenden 

Gesetzentwurfe zum Ausdruck gebrachte Standpunkt in der Kostenfrage eine entsprechende 

Grundlage für die noch notwendigen Verhandlungen mit den Ländern biete. 

Die Dringlichkeit der Angelegenheit gehe daraus hervor, dass in der letzten Budgetdebatte 

die Vorlage des Entwurfes eines Gesetzes über die Fürsorgeerziehung durch Vertreter aller 

drei Parteien betrieben worden sei. 

Redner beantrage daher, den vorliegenden Entwurf zunächst noch durch das 

Bundesministerium für soziale Verwaltung und das Bundeskanzleramt einer Überprüfung und 

allfälligen Neutextierung in jenen Bestimmungen unterziehen zu lassen, die sich auf die 

Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern beziehen und ihn sodann den 

Verhandlungen mit den Ländern zugrunde zu legen, wie auch gleichzeitig der Begutachtung 

durch Fachleute auf dem Gebiete der Jugendfürsorge zuzuführen. 

Sektionschef Dr. J o a s bemerkt, dass sich die Bedenken des Bundesministeriums für 

Finanzen vorwiegend gegen die Bestimmungen des § 34 richten. Da in nicht mehr ferner Zeit 
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das Bundesfinanzgesetz eingebracht werden solle, wäre es eine wesentliche Verschlechterung 

der Verhandlungsposition der Bundesregierung, wenn in dem Entwurf von vorneherein die 

Bereitwilligkeit ausgesprochen würde, den dritten Teil der Kosten zu Lasten des 

Bundesschatzes zu übernehmen. Redner halte es daher für zweckmäßig, § 34 wegzulassen 

und den Entwurf mit dieser Streichung den meritorischen Verhandlungen zugrunde zu legen. 

Weiters wendet sich Redner gegen den § 3, Abs. 2, und schlägt vor, die Frage der 

Anwendbarkeit des Gesetzes auf Ausländer den zwischenstaatlichen Verhandlungen über die 

Reziprozität in den Jugendfürsorgemaßnahmen zu überlassen. 

Nach kurzer Debatte beschließt der Ministerrat im Sinne des Antrages des 

Bundesministeriums für soziale Verwaltung, mit der Maßgabe, dass aus dem Entwurfe 

vorläufig alle jene Bestimmungen auszuscheiden sind, welche eine Beitragsleistung aus 

Bundesmitteln vorsehen und § 3 zur Gänze zu entfallen hat. 

 

11. 

Unmittelbare Verhandlungen mit der tschechoslowakischen Regierung über die künftige 

Instandhaltung und den Ausbau der österreichisch-tschechoslowakischen Grenzstrecke an der 

Donau und March. 

B.-M. H e i n l berichtet, dass über einen Vorschlag der tschechoslowakischen Regierung 

in nächster Zeit eine Enquete in Brünn über die mit der Erhaltung und der Regulierung der 

Marchgrenzstrecke zusammenhängenden Fragen sowie eine Verhandlung in Preßburg, 

betreffend die künftige Instandhaltung und die Regulierung der Donaugrenzstrecke, 

stattfinden solle. Der sprechende Minister schlage als bevollmächtigten österreichischen 

Vertreter für diese Verhandlungen den Sektionschef im Bundesministerium für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten, Ing. Rudolf R e i c h vor, dem Vertreter aller jener Stellen 

beizugeben wären, welche an dem Gegenstande beteiligt sind. Der Genannte hätte bei den 

Verhandlungen nach der dem Ministerrate im Entwurfe vorliegenden Instruktion vorzugehen. 

Über Antrag des Redners genehmigt der Ministerrat die Führung von Verhandlungen mit 

der tschechoslowakischen Regierung über die künftige Instandhaltung und den Ausbau der 

österreichisch-tschechoslowakischen Grenzstrecken der Donau und March und betraut mit der 

Vertretung Österreichs bei diesen Verhandlungen den Sektionschef des Bundesministeriums 

für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten Ing. Rudolf R e i c h. 

Der Ministerrat nimmt ferner die für den österreichischen Vertreter ausgearbeitete 

Instruktion sowie die beabsichtigte Entsendung von Funktionären der an diesen 

Verhandlungen mitbeteiligten Stellen zustimmend zur Kenntnis. 



29 
74 – 1921-04-19 

 

12. 

Gütliche Vergleiche mit französischen Gläubigern. 

Sektionschef Dr. J o a s erbittet und erhält für das Bundesministerium für Finanzen die 

Ermächtigung, im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministerien eine Verordnung zu 

erlassen, derzufolge der zwischen dem österreichischen Schuldner und dem französischen 

Gläubiger geplante Vergleich noch vor seinem Abschluss dem österreichischen 

Abrechnungsamt zur Kenntnis gebracht werden muss. 

 

13. 

Bundesvoranschlagsentwurf 1921/11; Abstandnahme von der Drucklegung der Teilhefte. 

Nach einem Antrage des Sektionschefs Dr. J o a s genehmigt der Ministerrat, dass aus 

technischen Gründen von der Drucklegung der Teilhefte zum Bundesvoranschlagsentwurf 

1921/11 ausnahmsweise abgesehen werde. 

 

14. 

Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-Land vom 17. Februar 1921 über die 

Einführung einer Landesfrachtabgabe. 

Sektionschef Dr. J o a s berichtet über einen vom Landtage Niederösterreich-Land am 17. 

Februar 1921 gefassten Gesetzesbeschluss über die Einführung einer Landesfrachtabgabe. 

Redner führt aus, dass nach diesem Gesetzesbeschlusse jedermann, der im Gebiete von 

Niederösterreich-Land Güter, die auf Eisenbahnen, Schiffen oder Flößen befördert werden, 

aufgibt oder empfängt, zur Entrichtung einer Landesabgabe im Ausmaße von 5 Prozent des 

Beförderungspreises verpflichtet sein soll. Für den Verkehr mit Gebieten außerhalb 

Niederösterreich-Land werde der Ermittlung der Frachtabgabe derjenige Teil des 

Beförderungspreises zugrundegelegt, der auf die Beförderung innerhalb Niederösterreich-

Land entfällt. Wenn der Aufgabsort und der Bestimmungsort von Gütern innerhalb des 

Gebietes von Niederösterreich-Land liegen, habe sowohl der Aufgeber als der Empfänger die 

Abgabe im vollen Ausmaße zu entrichten. Die Einhebung und Abfuhr der Abgabe solle durch 

das Verkehrsunternehmen erfolgen, das die Beförderung besorgt. Ihr Ertrag sei zur Deckung 

der außerordentlichen Kosten der Instandhaltung der öffentlichen nichtärarischen Straßen und 

Wege in Niederösterreich-Land bestimmt. 

Gegen diesen Gesetzesbeschluss, sowie gegen die im Gesetzesbeschlusse vorgesehene 

Mitwirkung von Bundesbehörden - insbesondere gegen die Mitwirkung der Organe der 
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Bundesbahnen bei der Einhebung und Abfuhr der Abgabe - obwalten grundsätzliche und 

schwerwiegende Bedenken und zwar sowohl vom finanziellen Standpunkte als auch vom 

Standpunkte der Tarif-, Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. 

Die an die Güterbeförderung anknüpfenden Verkehrssteuern (Eisenbahnverkehrssteuern) 

stellen dermalen auf Grund des Gesetzes vom 20. Dezember 1919, St. G. Bl. Nr. 602, eine 

ausschließliche Einnahmsquelle des Bundes dar. Daran habe sich auch nach dem Bundes-

Verfassungsgesetze nichts geändert, da dieses die Teilung der Einnahmsquellen zwischen 

Bund und Ländern einem besonderen späteren Gesetze überlasse. Aber auch in Hinkunft 

dürften aller Voraussicht nach die Verkehrssteuern dem Bunde vorbehalten bleiben, zumal als 

auch das Verkehrswesen, mit dem die Verkehrsabgaben im engsten und untrennbaren inneren 

Zusammenhange stehen, ausdrücklich als Bundessache erklärt sei. Bei dieser Sachlage und 

bei der großen finanziellen Bedeutung, die den Eisenbahnverkehrssteuern im 

Bundeshaushalte zukomme, besitze der Bund hohes Interesse daran, jede Gefahr einer 

Beeinträchtigung dieses Abgabengebietes durch konkurrierende Landesabgaben nach 

Möglichkeit hintanzuhalten und sich dessen weitere ausschließliche Ausnützung zu wahren. 

Eine derartige Gefahr der Beeinträchtigung wäre aber im Falle der Einführung der geplanten 

Landesfrachtabgabe unzweifelhaft gegeben, da dadurch, namentlich wenn diese Abgabe - was 

wohl unvermeidlich wäre - auch von anderen Ländern nachgeahmt würde, die Handhabung 

der geltenden Vorschriften über die staatlichen Eisenbahnverkehrssteuern ganz 

außerordentlich erschwert und für den Bund die weitere Ausgestaltung des in Rede stehenden 

Abgabengebietes geradezu unmöglich gemacht werden würde. 

Die in Aussicht genommene Landesfrachtabgabe würde die Handhabung einer wirksamen 

Verkehrs- und Tarifpolitik des Bundes empfindlich stören und auf dem ohnedies wenig 

übersichtlichen Gebiete der Eisenbahntarife geradezu chaotische Zustände, verbunden mit 

mannigfachen unbegründeten Härten, hervorrufen, dazu kämen noch die mannigfachen 

Erschwerungen und Behinderungen wirtschaftlicher Natur, die sich aus der länderweise 

differenzierten Belastung des Güterverkehres notwendigerweise ergeben müssten. Dass diese 

Folgeerscheinungen auch den Ertrag der staatlichen Eisenbahnverkehrssteuern sowie der 

Tarifeinnahmen der Bundesbahnen, also gerade der wichtigsten Einnahmsposten des 

Bundeshaushaltes, ungünstig beeinflussen würden, liege auf der Hand. 

Zu der geplanten Besteuerung des Schiffsverkehres insbesondere müsse bemerkt werden, 

dass die Artikel 294 und 296 des Staatsvertrages von St. Germain eine Belastung des 

Güterverkehres auf der Donau durch Verkehrssteuern ausschließen. 

Abgesehen von diesen Erwägungen, aus denen sich ergebe, dass der in Rede stehende 
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Gesetzesbeschluss die Bundesinteressen in mehrfacher Hinsicht schwer gefährdet, obwalten 

auch gewichtige Bedenken gegen die Mitwirkung von Bundesbehörden bei der allfälligen 

Durchführung des Gesetzes. Eine derartige Mitwirkung würde hauptsächlich für die Organe 

der Bundesbahnen in Betracht kommen, da nach dem Gesetzesbeschlusse die Einhebung und 

Abfuhr der Steuer durch die Verkehrsunternehmungen erfolgen solle. Eine derartige 

Mitwirkung könnte nicht in Aussicht genommen werden, denn abgesehen von der daraus 

erwachsenden außerordentlichen Mehrbelastung der Bahnorgane, die infolge der im § 4 des 

Gesetzesbeschlusses vorgesehenen Doppelbesteuerung (für den Aufgeber und Empfänger je 5 

Prozent) besonders groß wäre, wäre es im Verkehre mit Gebieten außerhalb Niederösterreich-

Land mit Rücksicht auf die Art der Tarifbildung meist ganz unmöglich, jenen Teil des 

Beförderungspreises, der aus die Beförderung innerhalb des Gebietes von Niederösterreich-

Land entfällt, und der Steuer-Ermittlungsgrundlage bilden solle, festzustellen, da die Tarife 

der österreichischen Eisenbahnen innerhalb der Linien jedes Bahnunternehmens ohne 

Rücksicht auf die Landesgrenze durchgerechnet werden. 

Redner gelange sohin im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehrswesen zu 

dem Antrage, der Ministerrat wolle das Bundesministerium für Finanzen ermächtigen, gegen 

den Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-Land wegen Gefährdung von 

Bundesinteressen im Namen der Bundesregierung einen Einspruch im Sinne des Artikels 98, 

Abs. 2, des Bundes-Verfassungsgesetzes zu erheben und die Zustimmung zur Mitwirkung 

von Bundesbehörden bei der Vollziehung des Gesetzes zu versagen. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 
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Stenogramm 

Wilfling, Übelhoer, Moll, Schiebl, Nitschmann  

74. 74. Sitzung, 19. April 1921, 8 Uhr Abends. 

19./4. 21  

8 Uhr  

 

Breisky: Riedl Übernahme in den Personalstand 

nicht beabsichtigt. Titel 

Heinl: Übermorgen nach Prag. Da möchte ich 

fragen, wie weit diese Sache ist. 

Joas: Ich werde 

Genehmigt. 

1. 

Als Garant des Ministeriums teile ich mit, dass 

Riedl als Nachfolger Hartmann entsendet 

werden soll. 

Heinl: Ich weiß nicht wie weit der Akt im 

Finanzministerium gediehen ist. Ich fahre 

übermorgen nach Prag, ersuche morgen den Akt 

bis dahin im Finanzministerium zu ...  

Passstelle, Albanien. 

Genehmigt. 

2. 

Pekniczi, Leiter der albanischen Passstelle. 

 

Titelverleihung an Militärpensionisten. 

Tomas Ob.-Int. – Generalint. 

Glück Mar-.O.-Ko... – Regierungsrat. 

Genehmigt. 

3. 

Titelverleihung an Militär-Gagisten anlässlich 

Pensionierung: Thomas und Glück. 

Heinl: Landesbefehlshaber Haas pensioniert? 

Breisky beantwortet: nächste Sitzung. 

 

 

Breisky: Titel und Charakter an 

Militärpensionisten. 

Joas: 11 Hautptleute Titel und Charakter eines 

Majors. 

Genehmigt. Verleihung im Namen des 

Bundespräsidenten. 

4. 

Titel und Charakter an Militär-Pensionisten. 

 

Heeresverwaltungstellen (Bregenz, Oedenburg) 

5. 

Erneuerung von ... zweier 
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                                         Graz,        Klagenfurt. 

Genehmigt. 

Heeresverwaltungstellen (Graz, Klagenfurt) 

Paltauf: Peutlschmid, Schandl 

Genehmigt. 

[113]  

Paltauf: Peutlschmid, Schandl 

 

Heinl: Kammeramtsdirektor/Hofrat: Kaiser 

Filip/Klagenfurt, Mader/Graz, Zentl/ Innsbruck. 

Regierungsrat: Karer, Katzwendt, Auffek, 

Heizinger. 

 

 

 

Resch: Einspruch. Unfallinstitut. 

Pensionsdirektor würde dann auch verlangen.  

 

 

 

Die kleineren Anstalten haben nur den Titel 

„Regierungsrat“ bekommen. Arbeiterkammer-

Sekretär. 

Heinl: Durch die Reform der Handelskammer 

haben diese eine ganz andere Stellung 

bekommen. Weil Exekutivorgan der 

Staatsgewalt. Es ist von parlamentarischer Seite 

angeregt worden. Die Innsbrucker Kammer kann 

nicht unter die Wiener Kammer gestellt werden. 

 

 

 

 

Haueis: Ich möchte mich sehr dafür 

aussprechen, dass Innsbruck. 

7. 

Heinl: Ich habe begonnen mit Hofrat und 

Kammerrat. Es war usuell nur unter der Wiener 

Handelskammer Hofrat-Titel zu verleihen. Mit 

Rücksicht auf verfassungsrechtliche Stellung der 

Länder erscheint es notwendig, auch einzelnen 

Direktoren von Handelskammern in den Ländern 

den Hofrat-Titel zu verleihen. 

Resch: Dagegen muss ich Einspruch erheben. 

Ich fürchte, dass alle Direktoren der 

Sozialinstitute auch Hofrat-Titel verlangen 

werden. Jetzt war nur der Direktor der Wiener 

Anstalt, ausnahmsweise Graz, der sich über 

Kärnten erstreckt, Hofrat-Titel bekommen hat. 

Soz... haben nur Regierungsrats-Titel 

bekommen. 

Heinl: Durch die Reform der Handelskammer ist 

die Stellung der Kammer als Exekutivorgan der 

Staatsgewalt eine andere geworden.  

 

Die Innsbrucker Kammer lässt sich bei den 

selbständigen ...stufung der Länder nicht unter 

die Wiener stellen. Die Sache wurde von 

parlamentarischen Kreisen angeregt. 

Resch: Ich würde Hofrat-Titel nur für Wien 

beantragen, für die anderen nur „Regierungsrat“. 

Haueis: Setze mich dafür ein, dass Innsbrucker 

Sekretär den Hofrat-Titel bekommt. Er ist ein 
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Einspruch zurückgezogen. 

 

 

 

 

Grünberger: Bitte um Personalsitzung. 

sehr verdienstvoller Beamter. 

Resch: Wenn dieses Prinzip aufgestellt wird, 

brauche ich für jeden Direktor eines 

Versicherungs-Instituts und jeden Sekretär der 

Arbeiterkammer den Hofrat-Titel. 

Grünberger: Beantrage für die nächste Zeit eine 

Personalsitzung. 

 

Pesta: Herdegen 

Szabo 19 Jahre  

Wauscha 18 Jahre. 

Ministerialräte. 

Genehmigt. 

8. 

Pesta: Herrdigen Szabo Tausch. 

 9. 

Grünberger: Es war letzthin die Übersiedelung 

des Verkehrsamtes in Kriegsministerium. Ist das 

fallengelassen worden? 

 

Joas: Verkehrsangestellte – im Monat 4. –  

Spannung 

80 Prozent – 35 Prozent – Rückwirkung bei den 

Bundesangestellten. 

Die finanzielle Bedeckung würde schwer zu 

finden sein. Ich kann nicht unterdrücken, dass 

gewisse Bedenken bestehen. Würden die 

Gründe, die dafür sprechen als überwiegend 

angesehen werde, dann würde ich den Antrag 

stellen, dass 

Breisky: Ist das auch nomine Grimm? 

Joas: Ja. 

 

 

 

10. 

Joas: Auswirkung der April-Zuwendungen an die 

Eisenbahner auf die Staatsangestellten.  

 

 

Die finanzielle Bedeckung ist augenblicklich 

nicht gegeben, es ist auch eine sehr schwere, 

eine solche zu konstruieren. Für eine nominelle 

einmalige Zuwendung durch Fonds-Einnahmen 

sicherzustellen. Ich glaube, diese Angelegenheit 

zur Diskussion stellen zu sollen. Eine Reihe von 

Gründen sprechen für den Schritt, kann aber 

nicht unterlassen zu bemerken, dass auch 

gewisse Bedenken bestehen. Wenn Ministerrat 

die dafür sprechenden Gründe als überwiegend 

anerkennt, beantrage ich Auszahlung. 
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Wilfling: Gestern mit den Eisenbahnern 

verhandelt.  

 

 

 

Es muss sich darum handeln, dass, wenn 

neuerlich die Forderung nach Ausgleich auch im 

April, dann Schwierigkeit, weil die 

Staatsangestellten die Beträge angenommen 

haben, aber diese Systeme einer dauernde 

Bezugs-Regelung.  

 

 

 

 

Nicht Zugrundelegen. Die Spannung der 

Eisenbahner ist als unannehmbar.  

 

 

Die Eisenbahner haben erklärt, dass sie 

zustimmen einer Aufteilung, wenn es größere 

Beträge auf die Leistung und ein kleiner Betrag 

auf alle entfällt.  

 

 

 

 

 

 

So erhalten die Staatsangestellten größere 

Beträge als im März.  

[118] 

Ich habe über die Angelegenheit Einvernehmen 

mit Grimm gepflogen. 

Wilfling: Ich habe gestern mit den Eisenbahnern 

verhandelt über die Zuwendungen an sie. Ich 

habe hingewiesen gegenüber dem 

Besoldungsausschuss der Eisenbahner, dass es 

sich jetzt für die Staatsverwaltung darum 

handeln muss, denn wenn aus der neuerlichen 

Osterzuwendung sich die Notwendigkeit für die 

Regierung ergibt, die Forderung der 

Staatsangestellten nach einem Ausgleich im 

April entgegenzukommen, Schwierigkeiten 

ergeben werden, weil die Staatsangestellten 

schon das letzte Mal, nur dem gleichzukommen, 

für den März die Beträge angenommen haben, 

aber erkannt haben, dass es ausgeschlossen sei, 

dieses System einer dauernden Bezugsregelung 

zugrunde zu legen, weil die Spannung bei der 

Eisenbahn seit 1. Jänner 1921 über  von den 

Staatsangestellten als unannehmbar erkannt 

wurde. Um nun in dieser Richtung entgegen zu 

kommen, haben die Kammerangestellten erklärt, 

dass ... eine Änderung in der Aufteilung der 

Zuwendung zustimmen, dass nicht 50 und 50 

von ...ungszulagen und Gehältern und 

Ortszulagen, sondern 80 Prozent auf Bezüge für 

Leistungen und 35 für alle gleichbleibende 

Teuerungszulagen. Dadurch ist die Möglichkeit 

gegeben, dass auch die Staatsangestellten bei der 

Zuwendung im April größere Beträge als im 

März bekommen und solche Kategorien, die 

nichts bekommen haben, nach der 

Märzzuwendung nunmehr einen Betrag erhalten. 
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So erhalten auch die etwas, die früher nichts 

bekamen. Eisenbahner wurden mit gleichrangig 

dienenden Staatsangestellten verglichen.  

 

 

 

Es hat sich gezeigt, dass die A geringer als C in 

der gleichen Rangsklasse eine größere 

Nachzahlung als da eintritt.  

 

 

 

 

 

Die Deckung für alle Vorrückungs-Gruppen. Es 

ist nicht möglich, den Staatsangestellten 

begreiflich zu machen, dass der 

Oberregierungsrat mehr bekommen soll als FR.   

 

Gegenüber dem Betrag ist eine Steigerung von 

der 11. - 9 Rangsklasse.  

 

Wir sind aber mit den Mindestbeträgen gedeckt.  

 

 

 

 

 

Wenn man gesetzliche Bezüge, März-

Vorauszahlung und den jetzigen Bezug 

zusammenzählt, so ergibt sich „gewaltige“ 

Besserung der Spannung gegenüber den 

Eisenbahnern. Sie haben übrigens erklärt, sich 

Errechnet wurde es so, dass verglichen wurde, 

Eisenbahner mit einer bestimmten Dienstzeit in 

verschiedenen Zeitvorrückungsgruppen mit 

gleichen Rangs dienenden Staatsangestellten in 

den einzelnen Zeitvorrückungsgruppen. Dadurch 

haben sich Beträge ergeben, die größer sind als 

die beantragten. Besonders hat sich gezeigt, dass 

die Beamten A einen geringeren Betrag erhalten, 

als ein Beamter der Gruppe C in der gleichen 

Rangsklasse. Das ist begründet, weil der C-

Beamte die VII. Rangsklasse später erreicht hat 

als der A-Beamte, er erhielt daher bei der D... 

einen großen Plus-Betrag und daher auch jetzt 

einen höheren Betrag. Es wurde aber nur das 

mindeste genommen, das für alle 

Zeitvorrückungen noch die Deckung findet. Es 

ist heute nicht möglich, den Staatsangestellten 

im Rangsklassen-System begreiflich zu machen, 

dass ein A-Beamter weniger bekommen soll als 

der B-Beamte. Aber es bleiben die meisten 

Positionen noch immer zurück, weil bald eine 

Steigerung von der XII. bis VII. erz... fallen 

sollten. Wir sind aber bei den Mindest-Beträgen 

geblieben 

Für die Verhandlungen wird es wichtig sein, das 

Verhältnis der gesamten Bezüge darzustellen, 

wobei ausge... wird, dass Beträge vom 16. April 

als Nachträge auf die Osterzuwendungen. Für 

die XI. 7.200, VI. 18.00 monatlich. Also 

Spannung von 1:2 ½ 6.056 Aushilfsdiener, 1:3. 

Das wird den Postangestellten sehr erwünscht 

sein, das ist eine gewaltige Verbesserung des 

Spannungsverhältnisses. Die Eisenbahner haben 

auch erklärt, die Sozialdemokraten sind mit den 
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an einen Tisch zu setzen.  

 

Die Hoffnung ist begründet, dass wir zu 

einheitlichen Sätzen kommen werden.  

 

 

 

 

Pesta: Man schafft endlich die Gruppe aus der... 

und kommt zur Ruhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paltauf: Warum schließt es mit der IV. ab? Oder 

auch höhere? 

 

 

Wilfling: Das möchte ich zur Entscheidung 

überlassen. Bei den Eisenbahnern gibt es keine 

IV. 

Wir können keine Vergleiche finden. Man 

müsste auch die IV. aufwärts.  

 

 

Joas: Das fällt nicht ins Gewicht. 

Joas: Zwei Bedenken.  

Verhandlungen Staatsangestellten zu 

Verhandlungen zusammenzubringen, um auf sie 

einzuwirken, dass bei der Besoldungsordnung zu 

hoffen sind, einheitliche Sätze. Das wäre zu 

wünschen dem Vertrauen des Staates. 

Breisky: Die Auswirkung der Eisenbahner-

Zuwendungen ist so sicher, dass es im … ist, die 

Konsequenzen selbst zu ziehen. 

Pesta: Nach Modus des Finanzministeriums 

glaube ich, dass es ein Glück ist, den Boden 

gefunden haben, um beide unter einen Hut zu 

bringen. 

Paltauf: Es ist ausgeschlossen, dass die 

Eisenbahner ... wieder Forderungen abarbeiten. 

Wilfling: Ich habe den Eisenbahnern die 

Sachlage dargestellt. Die Eisenbahner haben in 

der Spannung nachgegeben. Wir wollten 80 : 30, 

das wurde nicht angenommen, als Minimum 

wurde 35 angenommen. Die Akademiker 

wollten 85, das hätte im Ganzen über 400 

Millionen erfordert. 

Paltauf: Ist es absichtlich, dass es mit der IV. 

abschließt, oder ist es selbstverständlich, dass 

auch die III. und II. die Beträge der IV. 

bekommen. 

Wilfling: Ich möchte es dem Ministerrat zur 

Entscheidung überlassen. Ein Angleichen mit 

den Eisenbahnern ist nicht möglich, weil die 

nicht einmal Beamte der IV. Rangsklasse haben, 

es hat nur die 19. Gruppe. Einzelgehälter sind 

dort keine. Man müsste noch einen Betrag für 

oberen vorsehen. 

Joas: Man behandelt die höheren so wie die IV. 

Ich möchte nicht unterlassen, auf zwei Momente 
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Zwei Zuwendungen im Laufe eines Monats.  

 

 

Es müsste den Organisationen gesagt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Eine Forderung zu erfüllen, bevor sie gestellt 

wird. 

 

 

 

[Breisky]: Die Vorteile sind überwiegend. 

Pesta: Spannungsverhältnis 1 : 3 ist erzielt.  

 

 

 

 

 

 

Joas: Wenn der Ministerrat zustimmt, so müsste 

mit den Organisationen in Verbindung getreten 

werden.  

// 

Wilfling: Man würde morgen die Organisation 

verständigen und es erklären, wie man dazu 

gekommen ist.  

 

hinzuweisen Das Bedenken gegen die Sache ist 

doppelt, erstens dass auf diese Weise in einem 

Monat die Beamten zwei Zuwendungen gleicher 

Art bekommen, die erste ist der Ersatz für die 

Oster-Zuwendung, das zweite ist die April-

Zuwendung. Es müssten den Organisationen 

eindrücklich gesagt werden, dass ... keine 

Konsequenzen für März abgeleitet werden 

dürfen. Denn bisher wurden im nächsten Monat 

immer welche verlangt werden. Welche im ... 

früher. Dann wurde bisher darüber mit den 

Organisationen nicht verhandelt, man will die 

Sache vorwegnehmen, um eine Forderung zu 

erfüllen, bevor sie gestellt wird. Der 

entscheidende Nachteil, wenn man es nicht 

macht, ist, dass noch weitere Forderungen 

gestellt werden und bei den Eisenbahnern wieder 

eine Bewegung entstehen könnte. 

Breisky: Die Vorteile sind überwiegend. 

Pesta: Es ist eine Annäherung dem 

Spannungsverhältnis auf die Verhältnisse 1 : 3. 

Ich kann nicht sagen, ob die Ziffern diese 

Verhältnisse wirklich herliefern, aber ich muss ... 

das aberzielt ist. 

// 

2. Bogen 

Joas: Wenn der Ministerrat den Vorschlag 

annimmt, würde mit den Organisationen zu den 

verhandelt werden. 

 

Wilfling: Wir werden die Organisation morgen 

zusammenrufen, und zwar von Uhr 4 – 5 und 

ihnen dann die Absicht der Regierung mitteilen 

und ihnen aufklären, wieso es dazu gekommen 
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Die Beträge bekannt geben und sagen, dass die 

Weisung auf Auszahlung morgen hinausgeht.  

Die Gefahr besteht nur darin. 

 

 

 

 

 

Pesta: Frage formulieren, wie die Sache in die 

Zeitung kommen soll. Ich habe auf Wunsch 

Weisskirchner philosophiert „in ähnlichem 

Ausmaß wie März“.  

 

 

Im Kommuniqué des Hauptausschusses heißt es 

aber ganz anders.  

 

 

Ich habe es formuliert, und trotzdem ist es in den 

Zeitungen anders gewesen. 

 

 

 

 

Breisky: Offizielles Kommuniqué durch 

Staatskorrespondenz und ein zweites durch 

Interview. Es müsste mit Kupka gesprochen 

werden.  

 

Es scheint eine Entgleisung. 

 

ist zu ... selben Zuwendung und dass wir uns 

bemüht haben um eine andere Art der Aufteilung 

bei Eisenbahnen im Interesse der 

Staatsangestellten und erklären, dass die 

Weisung, die Zahlung vorzunehmen, morgen 

hinausgehen wird. Eine Verhandlung soll nicht 

stattfinden. Es bekommt jeder, mit Ausnahme 

der der Aushilfsdiener und Diener, um 200 bis 

600 mehr.  

1. VI 1.200 mehr als im März. Das muss doch 

einen Eindruck machen. 

Pesta: Anlässlich der Verhandlung im 

Hauptausschuss über die Eisenbahner-

Zuwendung hat mich Weisskirchner um eine 

Formulierung des Beschlusses für die Zeitungen 

gebeten. Ich habe es getan und habe es so ..., 

dass der Schlüssel offen blieb. Nun ist in den 

Zeitungen überall und in den Kommuniqués 

erschienen, dass dieselben Zuwendungen wie im 

März wieder gegeben werden. Bei solchen 

Erklärungen ist jedes Wort wichtig, darum soll 

ich auch die Formulierung vornehmen. Bislang 

ist in den Zeitungen die Sache falsch dargestellt 

worden. Es war eine schwere Arbeit für die 

Vertreter unserer Organisation, die Angestellten 

zurückzubringen, denn bei uns bekommen die 

unteren Angestellten weniger als im März. 

Breisky: Es wird ein offizielles Kommuniqué 

gemacht und das zweite machen sich die 

Journalisten selbst durch Interviewung mit 

Tomschik. Wodurch kommen diese 

Unrichtigkeiten heraus? Wenn es nur ein 

Kommuniqué war, dann ist es eine Entgleisung 

der Kanzlei des Hauptausschusses. 
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Antrag des Finanzministers genehmigt. 

Joas: Der Hauptausschuss wird immer streng 

vertraulich behandelt. Bei den 

Osterzuwendungen wurde das Kommuniqué von 

Weisskirchner, Steg und mir gemacht worden. 

Damals ist das Kommuniqué nach der 

Formulierung ausgegeben worden. 

Breisky: Wird gegen den Antrag des 

Finanzministeriums eine Einwendung erhoben? 

Vom Standpunkt der Opposition ist es 

zweckmäßig, die Sache antragsgemäß zu 

machen, weil wir sonst in kurzer Zeit in einer 

Zwangslage wären und bei Aufschub Un... bei 

den Eisenbahnern entstünden. Wenn keine 

Einwendungen erhoben werden, erkläre ich den 

Antrag des Finanzministeriums als genehmigt. 

Militär. 

 

Nitschmann: Ob man mit Rückwirkung 

überhaupt machen kann.  

 

 

 

Diese Fristen sind bereits vergangen.  

Bedenklich, dass viele andere Gruppen wollen 

fordern. Wenn sie auch rückwirkend. Die 

Zugeständnisse der Postsparkassen werden auch 

verlangt werden.  

 

Auch viele andere einzelne Fälle, wo wir nur 

Personalzuwendungen gegeben haben.  

 

Wenn ich mit 1.1. befördere.  

 

11. 

Breisky: Beförderung von Militär. 

Nitschmann: Der erste Punkt ist die Frage, ob 

eine rückwirkende Beförderung möglich ist. 

Gesetzliche Bestimmungen lauten dahin, dass 

seit dem Militär-Besoldungsübergangsgesetz nur 

der 1. Jänner und 1. Juli Fristen sind. Diese 

Fristen sind vergangen. Bedenklich ist, dass 

viele andere Gruppen mit gleichen Rechten 

rückwirkende Beförderungen verlangen werden. 

Insbesondere kommen die Teuerungen nach 

Postsparkassen-Beförderungen in Betracht. 

Diese Leute werden gewiss kommen und ebenso 

viele Einzelfälle, wenn nur Personalzulagen 

gegeben wurden. Es ist dann eigentlich keine 

Grenze möglich, wie weit die Rückwirkung 

gehen kann; wenn mit 1. Juli befördert wird, 

kann ich könnte auch mit 1. Jänner Beförderung 
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Für die Jänner-Beförderung könnte man 

zusammenkommen, aber Juli müssen wir 

bekämpfen. 

Schiebl:  

 

 

Es kann auch so gelassen werden, dass die 

Wirksamkeit von 1.1. 1.7. stattfindet. Aber nicht 

auch dass die Beförderung selbst.  

 

 

 

 

Es waren lange Verhandlungen notwendig. Wir 

hatten überhaupt noch keine Rückwirkung. 

 

 

 

Resch: Ich habe schwerste Bedenken.  

Auch die Eisenbahner werden kommen.  

 

Wenn schon rückwirkend ab 1.1., ist das schon 

ein schweres Präjudiz.  

Wenn wir aber bis 1.7. gehen, so wir das 

rückwirkend verlangt. Man wird auch die 

Pensionen rückwirkend befördern müssen. 

[116]  

Pesta: Ich kann das Präjudiz nicht finden. Denn 

die Beförderung des Postsparkassen-

[Zugeständnisses] würde durch die 

Besoldungsordnung überflüssig.  

 

 

verlangt werden in Jänner ... könnte man 

zusammenkommen [was im ganzen Ressort 

nicht befördert wurde], aber 1. Juli muss 

bekämpft werden. 

Schiebl: Nitschmann hat sich bezogen auf das 

Besoldungsübergangsgesetz; § 9 des Gesetzes 

spricht nur von der Wirksamkeit, besagt aber 

nicht, dass die Beförderungen nur am 1. Jänner 

und 1. Juli möglich sind. Eine Rückwirkung ist 

nicht zu befürchten, weil wir im Juli und Jänner 

überhaupt keine Beförderungen hatten, also nur 

die nunmehrigen Beförderungen nachgetragen 

werden sollen. Im Juli war noch ein Abbau und 

im Jänner war der Übergang vom 

Rangsklassensystem auf Zeitvorrückung noch 

schwierig und Richtlinien noch nicht erstellt. 

Eine Rückwirkung ist nicht zu fürchten, weil das 

ganze Ressort von den Beförderungen unge... ist. 

Breisky: Ich fürchte auch nicht, dass sich 

schwere Rückwirkungen ergeben. 

Resch: Ich habe Bedenken gegen rückwirkende 

Ernennungen. Die Eisenbahner haben auch keine 

Beförderungen gehabt. Wenn wir schon 

rückwirkend mit 1. Jänner im Jahr befördern, so 

ist das schon ein schweres Präjudiz, aber auf den 

1. Juli können wir nicht zurückwirken. Es 

würden auch die Pensionisten die rückwirkende 

Beförderung verlangen. Das ist ein schweres 

Präjudiz. 

Pesta: Ich kann das Präjudiz nicht finden. Es ist 

selbstverständlich, dass die Leute für und mit 

dem Titel die Konsequenzen des Postsparkassen-

Zugeständnisses bekommen haben, es ergaben 

sich diese Rückwirkungen auf die Besoldung, 
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Das nutzt nichts. Die Eisenbahner sind ein 

typisches Beispiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich kann unmöglich zugeben, dass die 

Eisenbahner von allen anderen 

Staatsangestellten kategorisch überflügelt 

wurden. Das ist unerträglich für die Eisenbahner. 

Diese Rückwirkung wird durch nichts aufgeholt 

werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

Resch: Eine generelle Rückwirkung ist bei 

einem ganzen Ressort unmöglich. Das geht ja 

Not. 

Breisky: Kompromissvorschlag. 

Schiebl: Nur eine Beförderung, aber die 

Einzelpersonen mit dem Rang vom 1.7. 

 

 

 

weil nach den Bezügen überführt wird. Im 

Gesetz heißt es nur Ernennung mit Beamten von 

einem gewissen Termin. Ein typisches Beispiel 

sind gerade die Eisenbahner gewesen, die von 

jeher die Beförderungstermine hatten. Was dann 

nicht fertiggestellt werden konnte, ist 

nachgetragen worden, weil über das in der 

Dienstordnung vorgesehene ...Termin ist und mit 

anderen Terminen eine Beförderung nicht 

vorgenommen werden kann. Die Rückwirkung 

auf die Eisenbahner ist klar, ich kann nicht 

zugeben, dass die Eisenbahner nach den ... 

Grundsätzen des Besoldungssystems  mit 1. 

Jänner 1920 eingereiht wurden, von den anderen 

überflügelt werden, um drei 

Beförderungstermine, die nicht pragmatischen 

Diener an die VIII. ...  

[110]  

Breisky: Der Vergleich zu Militär und Zivil 

springt nicht so in die Augen. 

Resch: Wie wir das Gesetz beschlossen haben, 

ist uns vorgeschwebt, dass zweimal im Jänner 

befördert wird, aber künftighin eine 

rückwirkende Beförderung ist uns nicht 

vorgeschwebt. Das kann ich ausnahmsweise 

vornehmen, aber ich kann nicht ein ganzes 

Ressort rückwirkend befördern. 

 

 

Schiebl: Der Kompromiss wäre möglich, dass 

wir nur eine Beförderung machen und die 

Einzelpersonen mit dem Rang vom Juli und 

Jänner ernennen, je nachdem er die Richtlinien 

zu diesem Zeitpunkt erfüllt. 
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Resch: Ich bin grundsätzlich gegen jede 

rückwirkende Beförderung. Personalzulagen 

kann man geben. 

 

Breisky: Die Militär[personen] haben halt 

versäumt. 

 

 

 

 

Pesta:  

 

 

 

Nitschmann: Die Herren haben August-

Zugeständnisse (13/8. hat man erklärt, dass man 

nicht mit 1./7. befördern kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiebl: Nitschmann für die Witwen unter 

Personalzulage angerechnet. 

 

 

 

 

 

Resch: Das würde auch rückwirken, ich bin 

gegen jede rückwirkende Beförderung. Ich kann 

eine Personenzulage, aber rückwirkende 

Beförderung gibt es nicht. 

Breisky: Die Militärpersonen haben die 

Möglichkeit versäumt, durch die besonderen 

Verhältnisse zu den Terminen befördert zu 

werden, durch Verhältnisse, die sie nicht 

verschuldet haben und werden durch den Rang 

befördert. 

Pesta: Der Ausweg wäre, sie zu befördern und 

den Rang mit Rückwirkung festzusetzen, da sie 

die materiellen Vorteile bereits haben. Materiell 

haben sie ja nichts. 

Nitschmann: Die Herren haben Personalzulagen, 

aber unter Zugrundelegung der begünstigten 

Fristen. Wenn wir sie befördern, müssten wir 

längere Fristen zugrundelegen. 

Wilfling: Am 13. August hat der Ministerrat 

gesagt, man kann nicht rückwirkend befördern, 

wenn der Termin vorüber ist. 

Pesta: Aus welchem Grund wird auf die 

Beförderung so großer Wert gelegt? Durch die 

Besoldungsordnung wird das Militär in die 

Besoldungsordnung einbezogen und da spielt 

nur Dienstzeiten und Bezüge ein Rolle, da jede 

anrechenbare Zulage berücksichtigt wird. 

Schiebl: Für die Besoldung spielt es keine Rolle, 

aber man weiß nicht, ob die Besoldung kommt, 

es ist möglich, dass noch ein Juli-Avancement 

bringt, wenn das Militär nicht die Ränge vom 

Jänner hätte, kämen sie wieder nicht dran. Für 

den Versorgungsgenuss der Witwen ist vorläufig 

maßgebend die rangklassenmäßigen Bezüge. 
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Wilfling: Die angeglichenen Beamten werden so 

behandelt, als wenn es sie in der Rangklasse 

wären. Es würden keine Konsequenzen 

vorliegen. Die Bedenken sind alle zerstreut. 

Postsparkasse nun schon bei den letzten 

Verhandlungen. Haben wir gesehen, dass die 

Beamten das wissen. Wir haben das bisher 

immer vermieden, rückwirkend zu ernennen.  

 

 

 

 

 

Wir verschlechtern unsere Position bei künftigen 

Verhandlungen. 

 

Breisky: Wenn ich sehe, dass materiell keine 

Rückwirkungen sind. Finanzminister, Paltauf 

und Resch sind dagegen.  

Personalzulagen werden der Witwe nicht 

zugerechnet. 

Nitschmann: Bei den Verhandlungen über 

Wertflüsse der Akademiker wurde gesagt, dass 

wir nicht alle Herren für die Beförderung ... 

werden, sondern nur für Zulagen und diese 

werden für Witwenpensionen auch angerechnet. 

Das könnte man auch für die Offiziere 

anwenden. 

Schiebl: Dann ist auch die Rückwirkung aus 

dem Postsparkassen-Zugeständnis. Die Offiziere 

wären ausgeschlossen. 

Wilfling: Das ist ausgeschlossen. Bei 

Durchführung der Teuerungen haben wir uns 

geeinigt, dass eine Personalzulage bewirkt, dass 

die Beamten so behandelt werden, als wenn sie 

in der Rangsklasse ständen. Daher ist auch die 

Befürchtung wegen eines Juli-Avancements, der 

Offizier würde ab 1. Juli 1920 im Bezug der 

Rangsklassen-Bezüge stehen und das 

Rangsklassen jahr würde ge... sein. Es spricht 

also kein sichtlicher Grund dafür, die 

Ernennungen vorzunehmen. Es ist keine Frage, 

dass die titulierten Beamten aufgrund des C-

Streiks auch die nachträgliche Beförderung 

verlangen werden. Es wird nicht so behandelt, 

als wenn sie in der Rangsklasse stünden, weil sie 

nur eine einmalige Zuwendung und keine 

Personenzulage haben. Wir verschlechtern 

unsere Politik für die weiteren Verhandlungen 

über die Besoldungsordnung. 

Breisky: Wenn ich dessen sicher sein kann, dass 

es materiell keine Wirkung für die Offiziere hat, 

so ordne ich mich im Widerspruch Resch, 
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So bleibt nur die Beförderung mit 1/1. 1921. 

 

 

Nitschmann: Fristen. Wir haben einen 

Akademiker, der mit 18 Jahren die 

Gymnasialstudien vollendet hat.  

 

 

 

 

 

Mit einem Militär-Akademiker. Da haben die 

Offiziere einen Vorsprung.  

 

Der Akademiker ist dem Kadetten vordatiert.  

 

Beim Zivilbeamten fängt der Dienst mit 

ungefähr 26 Jahren an, nach der Statistik.  

 

 

 

Die Staatsangestellten stehen gegenüber den 

Militärangestellten schlechter. 

 Auch die 

//  

Studien legt der Offizier auf Staatskosten 

zurück.  

Der Zivilist nicht.  

 

 

 

 

 

 

Finanzamt und Paltauf unter. Dann bleibt nur die 

Beförderung vom 1. Jänner 1921. Ergeben sich 

noch sonstige Einwendungen? 

Nitschmann: Strittig sind auch die Fristen für 

Jänner: Wir haben den Vergleich: Akademiker, 

welcher mit 18 Jahren höhere Studien vollendet 

hat, mit einem Militär-Akademiker. Der zivile 

Akademiker ist mit 18 Jahren mit dem 

Gymnasium fertig, dann kommen das 

Freiwilligenjahr und 4 ½ Studienjahren. 

Zusammen 5½ Jahre. Der Akademiker kommt 

im günstigsten Fall mit 23½ Jahren. Der Offizier 

fängt nach der Militär-Akademie bereits mit 21 

Jahren an. Es ist ein Vorsprung von 3 ½ Jahren. 

Gegenüber dem Kadettenschüler ist der 

Akademiker um zwei Jahre vordatiert, 3½ und 

5½. Der Zivilbeamten muss auch auf die 

Einstellung warten, die Grenze liegt zwischen 26 

bis 28 Jahren. Der Offizier hat sofort nach 

Abschluss der Studien einen sicheren Titel ohne 

Unterbrechung. Es ist gerecht, wenn verlangt 

wird, dass der Zeitraum, den die Beamten 

schlechter stehen gegenüber den Offizieren, mit 

3 ½ beziehungsweise 5 ½ festgelegt werden. Die 

Offiziere absolvieren die Studien auf 

Staatskosten, der zivile Akademiker muss sich 

selbst erhalten. Bei uns im Zivilen spielt es eine 

Rolle, ob jemand zuerst als C-Beamter gedient 

hat, und dann erst A wird. Gezählt wird nur die 

Dienstzeit hat letzten Dienst... Bei Militär wird 

das ganze als A gewertet. Wir ... sind als 

äußerstes Zugeständnis dazu gekommen, einen 

Zuschlag von 3 ½ bis 5 ½ zu den A-Fristen 

genommen wird. 
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Zeitvorrückungsgruppen Zählung. 

5 Jahre zu den Fristen der Kadettenschüler. 

5 – 30 – – 17 – 7 – – 11 – 8 

 

 

Spannung zuungunsten der Zivilisten. 

Wir können das nicht akzeptieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiebl: Fristen. Der Militärakademiker mit 21 

Jahren den Dienst begonnen. 

 

Die Frage der Anrechnung der Gleichwertung 

der Militär und Staats[angestellten] auch bei den 

Verhandlungen über die Besoldungsordnung 

größere Rolle gespielt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 : 30, 23½ 7 – – 17 : VII. – II. VIII. und 8½ IX. 

die ... Forderung, welche aufgebaut sind zur 

Gruppe C führen beziehungsweise C den 

Militärakademiker schon mit im 22½ VI. 17½ 

VII. 9½ 3 ½ effektives Jahr die IX. Es ergab sich 

eine ganz bedeutende Spannung zuungunsten der 

Zivilakademiker. Ein ziviler [Akademiker]  und 

ein Militär-[Akademiker] mit 50 Jahren, die  

// 

die Offiziere wären durchwegs günstiger gestellt 

als die Zivilisten. 

Schiebl: Die Berechnung der 3½ Jahre ist 

entgegenzuhalten. Es wurde festgestellt die 

Fristen mit 6 Jahren. Bei den Militärpersonen 

wurde ein sehr günstiger Fall gerechnet, dass ein 

Militär-Akademiker mit 20 Jahren begonnen hat. 

Es haben nicht alle Zivilisten das 

Freiwilligenjahr gemacht. Die Frage der 

Anrechnung von 3½ und 5½ Jahren sowie die 

Gleichwertung mit Akademiker-Beamten hat 

auch bei den Verhandlungen über Besoldung 

eine Rolle gespielt. Die Berechnungen haben 

dahin geführt, auf das 24. Lebensjahr es zu 

stellen, einschließlich im Ausbildungsjahr 5, 7 

oder 8. Im Ministerrat wurde die Einwendung 

gemacht, dass diese Abzüge von den effektiven 

Dienstzeiten zu negativ und als zu hoch 

bezeichnet. Wir haben gesagt, das beruht auf 

einem Kompromiss und sind dafür, dass es bei 

diesen verhältnismäßigen Höhen von 8 Jahren 

bei einem Reserveoffizier zu bleiben hat. Diesen 

Schlüssel vertreten wir auch jetzt. Bei uns spielt 

besonders das gleiche Jahr einen großen 

Einfluss; weil der Ausmusterungstermin der 18. 
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Wir vertreten auch jetzt den Schlüssel a +3 a+6 

Reservisten. 

Speziell das halbe Jahr hat bei uns einen großen 

Einfluss. ½ Jahr mit 1./I. bedeutet beim Militär 1 

Jahr. Weil Ausmusterung mit 1878. 

 

Wilfling: Für die Beförderung im 

Rangsklassensystem ist man außerordentlich 

entgegengekommen und hat die 

militärwissenschaftliche Bildung gleichgehalten 

der Hochschulbildung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich halte es nicht für unbillig.  

 

 

 

Auch das Eintrittsdatum spielt beim Zivilisten 

eine Rolle.  

 

 

 

 

 

Es ist ein Streit um ½ Jahr. 

August ist. Die Militärpersonen können am 

1. Jänner nur dann befördert werden, wenn eine 

gerade Anzahl an Jahren vorgeschrieben ist. Das 

halbe Jahr bedeutet ein Jahr, bei ihnen ein Monat 

13 Tage fehlen. Ich möchte daher bitten, dass 

erwogen wird, ob nicht A+3 zuerkannt werden 

könnte. 

Wilfling: Ich erwähne das für die Beförderung 

an sich im Rangsklassensystem. Bei der 

Besoldungsordnung hat man die 

militärwissenschaftliche Bildung der zivilen 

Hochschulbildung gleichgehalten. Das 

Zugeständnis wurde für die Besoldung gemacht, 

aber es darf keine ...folgerungen für die 

Rangsklassensysteme abgeleitet werden. Es ist 

schon ein Entgegenkommen, wenn wir die zivile 

Hochschülerbildung der 

militärwissenschaftlichen Bildung für ... 

gleichstellen, als wir die Fristen von A 

zugrundelegen und nur einige Jahre zurechnen, 

weil die Studiendauer bei Militär tatsächlich 

nicht so lange war, und sonstige Umstände 

mitspielen. Ich halte es nicht für unbillig, und 

der Umstand, dass das Ausmustern für den 

August eine Rolle spielt, so trifft das für das 

Militär, für die ... zu, aber es spielt auch im 

Zivilen eine Rolle, weil die Beamten inso... erst 

in der zweiten Hälfte eintreten. Beim Militär ist 

es geringer, aber das Prinzip ist das gleiche. Ich 

glaube schon, dass es nicht unbillig ist, wenn 

man berücksichtigt, dass ihnen Anerkennung der 

Beförderung nach der A-Gruppe ein großes 

Zugeständnis ist und nur ein Jahr zurechnen. Es 

ist nur ein Streit um ein ½ Jahr.  
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Breisky: Wenn nicht generelle Konzession 

möglich, so vielleicht ein Härtenausgleich. Fünf 

Personen von der 7. zur 6. Rangsklasse. 

Nitschmann: Wir sträuben uns nur gegen die 

Frist von sechs Monaten, die vernachlässigt 

werden soll. 

Schiebl: Die abgebaut sind? 

Nitschmann: Da kann man sich ja mit 

Pensionszulagen helfen. Bei den 

Personalzulagen waren aber auch schon 

verkürzte Fristen. 

Breisky: Hat man beim Zivilisten bei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breisky: Für das Militär kommt in Betracht, dass 

der Unterschied zu Ministerialinstanz und 

Unterinstanz entfällt. Das ist eine gewisse 

Benachteiligung.  

Nitschmann: Der Unterschied von Zivilen und 

Unterbehörden ist ohnedies schon ganz 

verwischt. 

Breisky: Ob man nicht einen individuellen 

Härtenausgleich vornehmen kann, es handelt 

sich um fünf Personen von der VII. zur VI. 

[Rangsklasse]. 

 

 

 

Nitschmann: Wir haben uns schon geeinigt, dass 

man gegen das individuelle ... nichts 

einzuwenden hat. Wir haben uns nur dagegen 

gesträubt, dass eine Frist von drei Monaten 

vernachlässigt werden soll. Aber gegen einen 

individuellen Härtenausgleich haben wir nichts 

in ... Umfang, wie es im Spiel war. Nur dass 

einer nicht eine ganze Reihe mitreißt. 

Schiebl: Die aufgrund des Militär-

Abbaugesetzes Abgebauten, die in der höheren 

Rangsklasse waren und dadurch eine höhere 

Pension hätten.  

Nitschmann: Man könnte sich mit 

Pensionszulagen helfen. 

Schiebl: Es geht um jene Leute, welche abgebaut 

werden und mit 1. Juli hätten befördert werden 

können, aber es fehlt ihnen ein Jahr, 17 Tage. 

Den Titel haben diese noch nicht. Den Titel 

haben nur solche, die in der Rangsklasse am 

1. Jänner 1920 in den Bezügen waren. Hier 
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Schiebl: Es handelt sich bei den Abbauarbeiten 

um das Gros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfling: Man könnte nicht generell im Falle der 

Bedürftigkeit eine Pensionszulage geben. 

[115]  

 

 

Schiebl: Registratursbeamten. 

 

 

 

 

 

 

 

handelt es sich um Leute, die am 1. Jänner 1920 

befördert werden konnten, wenn ihnen die Zeit 

bis 18. August dies gerechnet wird. 

Nitschmann: Bei den Personalzulagen waren 

ohnedies schon reduzierte Fristen. Ich glaube, 

wir [dürfen] auch da nicht nachgeben. Im 

Zivilen waren wir bei der Bewertung der 

Personalzulagen sehr streng. Wir haben solche 

Nachsichten bei Zivilen nicht offeriert. 

Wilfling: Diese Einzelfälle kann man machen. 

Schiebl: Hier waren es nicht Einzelfälle, sondern 

das Gros, weil Dreiviertel abgebaut wurden. Es 

ist nur in jenen Gagen, wo die Richtlinien eine 

gerade Anzahl von Jahren verlangt.  

Nitschmann: Viele der abgebauten Offiziere sind 

ohnedies schon in einer steten Anstellung und 

werden keinen Wert mehr auf den höheren 

Bezug legen. Vielleicht könnte man an diesen, 

die in besonderer Notlage sind, gnadenweise 

eine Pensionszulage unter besonders 

rücksichtswürdigen Fällen geben.  

Wilfling: Hier wäre das Fehlen der Fristen der 

Vorwand, aber es kann nur nach Maßgabe der 

Bedürftigkeit im Einzelfall gegeben, im 

Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 

[120]  

Schiebl: Wegen Registratursbeamten, ob man es 

nicht so machen könnte, dass sie sich mit den 

Kanzleibeamten auseinandersetzen, und wenn 

diese eine höhere Qualifikation erkennen, ohne 

dass wir Beispielsfolgerungen ziehen, außer 

Registraturbeamte höher vorrücken lassen, als 

nach C. 

Nitschmann: Bei uns sind die 
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Nitschmann: Unsere Registratursbeamten sind in 

der Gruppe E. Ich kann nicht zugeben, dass die 

Militärs höher qualifiziert sind als unsere zum 

Beispiel Präsidium.  

 

 

 

Man kann das den Verhandlungen der 

Organisationen überlassen.  

 

 

 

 

 

Die Leute, die des Juli-Avancement nicht 

teilhaftig werden, haben keine Nachteile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Man konnte konzedieren, dass da die 

finanziellen Folgen nicht so groß sind. Dass die 

letzten, die noch nicht befördert waren, aber die 

Bezüge schon hatten. 

Genehmigt. 

Registratursbeamten geteilt. Der ... Teil ist 

Rechnung, der andere ist Registratur, das neue 

ist Kanzleiabteilung. Die Registratursbeamten 

sind E. Wir können aber nicht sagen, dass die 

militärischen Registratursbeamten höher 

qualifiziert sind als die Kanzleibeamten der 

zivilen Stellen, besonders jene in den Präsidium. 

Auch die werden dasselbe verlangen und 

mindestens die Gruppe D. Man könnte es den 

Organisationen überlassen. 

Wilfling: Bei der Besoldung ist die Frage auch 

aufgetaucht und wurde so gelöst, dass sie nach C 

überführt werden. Bei den Rangsklassen eine 

Beförderung können wir wohl nicht zustimmen. 

Breisky: Festgestellt ist, dass jene Leute, welche 

des Juli-Avancements nicht teilhaftig werden, 

keinen Nachteil haben. Das haben die 

sachverständigen Herren übereinstimmend 

festgestellt, dass auch ...tion ... und 

Titelverleihung nach Postsparkasse keine 

Benachteilung hat. 

Nitschmann: Punkt III: Für das ... wurde 

abgelehnt, die  ... ..., dass man ihnen Bezüge der 

höheren Rangsklasse ... anerkannt werden. Zwei 

Drittel erfüllten nicht einmal die Forderung für 

Jänner 1921. Man könnte konzedieren, dass sie 

jenen angerechnet wird, welche am 1. Jänner 

1921 befördert werden. 

Schiebl: Das stört die Rangsordnung. Die Leute 

sind Truppenkommandanten und ihnen kommen 

jetzt andere vor. Wir können einen Regiments-

Kommandanten nicht zum Bataillons-

Kommandanten machen. 21. Jänner 1920 wurde 

nur befördert IX. Die anderen haben nur 
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Gebühren bekommen. Diese wurde VIII. und 

VII. Rangsklasse zuerkannt, nur bei der VI. 

unterblieb das aus praktischen Gründen. Diese 

Leute waren im Rang für alle Zukunft 

gescheitert. 

Nitschmann: Sie sind gegenüber dem Zivilen 

begünstigt in den Fristen. Zwei Drittel haben die 

Fristen nicht. 

Schiebl: Die Beförderung vom 1. Jänner 1920 

war eine Rangsklassenbeförderung ohne Frist. 

Es war die Beförderung aufgrund eines ganz 

anderen Systems. Die Schwierigkeit besteht im 

Übergang von der Rangklassenbeförderung in 

der Richtlinienbeförderung. 

Breisky: Es würde zu sehr unangenehmen 

Hierarchie-Verhältnissen führen, dass der 

Untergebene über den Vorgesetzten hinweg 

vorrückt. 

Nitschmann: Die finanziellen Wirkungen wären 

nicht sehr groß. 

Breisky: Wenn es nicht zu groß ist, möchte ich 

bitten, dass das Finanzministerium uns das 

Zugeständnis macht.  

3 

2a.  

Genehmigt. 

12. 

Breisky: Salzburger Landesverfassung. 

4 

2b. 

Genehmigt 

13. 

Breisky: Geschäftsordnung des 

Niederösterreichischen Landtages. 

5. 

2c. 

Genehmigt. 

14.  

Breisky Reserve... 2e) 1 – 12 

6 15. 
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2d. 

Genehmigt 

Breisky: Reiseverkehr 

Joas: Bedenken wegen Beitragsleistung Nach 

den Verhandlungen wird Ministerium neuerlich 

endgültige Textierung dem Ministerrat vorlegen. 

Erbitte Zustimmung zur Vorverhandlung mit den 

Ländern. 

Angenommen. 

7. 

f.  

Genehmigt 

16.  

Breisky: Kärntner Landtag. 

8. 

g. 

Genehmigt. Zur Kenntnis gar kein Bedenken. 

Zustimmen. Vorstellung zurückzuziehen. 

17.  

Breisky: Verwaltung der Kommunalvermögen 

Kärnten. 

9. 

5/ Südbahn 

 

Pesta: 

Joas: Ich kann mich dem nur anschließen und es 

wurde auch bei uns die Frage aufgeworfen, ob 

nicht dem Hauptausschuss wegen der großen 

Wichtigkeit und politischen Bedeutung. 

 

Wir belasten uns mit großen Summen. Es wird 

nicht direkt  

[114]  

der Antrag gestellt. 

 

 

 

 

Heinl: Ich bin nicht der Meinung, dem 

Hauptausschuss.  

3. Bogen 

18. 

Pollak:  

Pesta: Régime provisoire. 

Joas: Schließe mich Ausführungen an. Von 

unserer Seite wurde die Frage aufgeworfen, ob 

nicht der Hauptausschuss in Kenntnis zu setzen 

wäre, nicht aus gesetzlicher Notwendigkeit, 

sondern wegen der großen Wichtigkeit und 

politischen Bedeutung der Sache. Denn wir 

belasten uns durch das Übernommene mit 

großen Summen, die uns allerdings nicht erspart 

bleiben, wenn das Régime provisoire nicht 

zustande kommt. Da wir den Betrieb 

aufrechterhalten müssen, war der Antrag auf 

Befassung des Hauptausschusses stellen ... 

gewesen. 

Heinl: Ich bin nicht der Meinung, dass es dem 

Hauptausschuss vorgelegt wird. Bei allen 
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Allen Eisenbahnern-Forderungen wurde gesagt, 

dass die Südbahn dabei ist.  

 

 

 

Wir würden den Hauptausschuss zu einem 

Vormund machen. 

Pollak: Es ist eine Frage der 

Ministerverantwortlichkeit. Es wird uns eine 

Staatskasse zur Bezahlung alter Schulden gleich 

vorgeschossen.  

 

Bei Übelwollen kann man es so darstellen, dass 

uns Steuer gleich wäre.  

Eine kapitalistische Gesellschaft schuldenfrei 

gemacht worden ist.  

 

Die Südbahn wird jahrealte Schulden abtragen 

und dividendenfähig sein. Advocatus diaboli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es kann eine sehr unhübsche Deutung erfahren. 

Der Gesetzgebungweg ist zu lange. 

Heinl: In der Geschäftsordnung des 

Verhandlungen über Forderungen heißt es 

immer, Südbahn ist dabei. Wir haben auch nicht 

notwendig, den Hauptausschuss von 

Regierungsmaßnahmen in Kenntnis zu setzen, 

wenn es im Gesetz nicht vorgesehen ist. Wir 

machen sonst den Hauptausschuss zum 

Vormund. 

Pollak: Es ist eine Frage der 

Ministerverantwortlichkeit. Es wird aus 

Steuergeldern zur Bezahlung alter Schulden das 

Geld vorgeschossen. Zurück bekommen wird 

man es wahrscheinlich nicht. Es ist eine Frage 

der Ministerverantwortlichkeit. Bei Übelwollen 

wird man die Sache so darstellen können, dass 

aus Steuergeldern eine kapitalistische 

Gesellschaft schuldenfrei gemacht wurde. Die 

Eisenbahn wird innerhalb von zwei Jahren ihre 

alten Schulden getilgt haben und wird 

dividendenfähig werden. Der Finanzminister hat 

den Auftrag gegeben, dass er nicht auf Vorlage 

bestimmt. 

Paltauf: Die Regierung ist auch nicht gedeckt, 

wenn der Hauptausschuss es zur Kenntnis 

nimmt. 

Pollak: Die Regierung hätte eine weitere 

Deckung. Es ist eine gänzliche Übernahme und 

diese müsste auch für kleine Banken im 

Gesetzesweg geschehen. Es wird hingewiesen 

werden, dass die alten Schulden der Südbahn aus 

Steuergeldern bezahlt werden. Es wäre für die 

Regierung angenehm, die Mitverantwortung des 

Hauptausschusses zu haben. Der 

Gesetzgebungsweg ist zu langwierig. 

Heinl: Es ist in der Geschäftsordnung des 
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Hauptausschusses ist gar nicht vorgesehen.  

 

 

Es wäre wie ein Gespräch mit den Führern.  

 

Wir haben es des öfteren erfahren, dass der 

Hauptausschuss keine Verantwortung 

übernimmt. Er nimmt bloß zur Kenntnis.  

 

 

 

 

Die Südbahn ist für uns eine lebensnotwendige.  

 

 

Ich glaube, wir sollen genehmigen und 

ermächtigen, zu unterzeichnen. 

 

Pesta: Das kapitalistische Moment ist 

ausgeschlossen.  

Wenn wir nicht subventionieren, so bricht sie 

zusammen.  

 

 

Den Betrag zu übernehmen kostet noch mehr.  

 

Ich müsste mit einem eigenen Defizit die Bahn 

betreiben. 

 

 

 

 

 

 

Hauptausschusses gar nicht vorgesehen, dass 

solche Angelegenheiten im Hauptausschuss zu 

beraten sind. Daher wäre es eigentlich nur ein 

Gespräch bis ... Der Nationalrat könnte die 

Regierung nicht exekutieren, auch wenn der 

Hauptausschuss zugestimmt hätte. Der 

Hauptausschuss übernimmt für die Regierung 

keine Verantwortung, er nimmt die 

Angelegenheit zur Kenntnis, lehnt es aber ab, 

eine Verantwortungen für den Regierungsakt zu 

tragen. Die Frage ist daher zwecklos. Der 

Vorwurf einer Unterstützung einer 

kapitalistischen Organisation, so ist die Südbahn 

für uns eine lebensnotwendige. Wir müssen 

daher in den sauren Apfel beißen. Daher glaube 

ich, dass wir die Abkommen genehmigen und 

Finanz und Eisenbahn zur Unterzeichnung 

ermächtigen. 

Pesta: Das kapitalistische Moment ist dadurch 

ausgeschlossen, dass während der Dauer keine 

Dividendenzahlung erfolgen darf. Wenn wir 

nicht unterschreiben, bricht die Südbahn 

zusammen, der Staat kann auf den Betrieb der 

Südbahn nicht verzichten und müsste den 

Betrieb übernehmen. Das muss ich als Vorschuss 

geben in der ... Hoffnung der Rückzahlung 

müsste dann als staatliches Defizit dauernd 

getragen werden. 

Pollak: Wir hätten dann die Wahl, so zahlen wir 

einer Gesellschaft 

Pesta: Wenn wir mit unserem Schuldenkonto so 

hoch kommen, dass wir sie übernehmen, dann 

fällt sie uns anheim. 

Joas: Es ist dem Finanzminister eingefallen, dass 
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es sich um die Einholung der Genehmigung des 

Hauptausschusses handeln könnte. Ohne Wissen, 

dass sich der Hauptausschuss darauf nicht 

einlassen wird. Der Finanzminister sollte nur 

dem Ministerrat zur Erwägung geben, ob nicht 

die Sache, für die die Regierung allein die 

Verantwortung zu tragen hat, dem 

Hauptausschuss zur Kenntnis zu bringen sei. 

Eine formelle Teilung der Verantwortung käme 

nicht in Betracht. Wenn der Hauptausschuss die 

Kenntnis nimmt, wäre die Gefahr eines 

Angriffes auf die Regierung eine viel geringer. 

Pollak: Jetzt werden die Vorschüsse eigentlich 

nur Vorschüsse gegeben ad ... der staatlichen 

Personalzuwendungen. Wenn das Regime nicht 

genehmigt wird, würde auch Vorschüsse zur 

Bezahlung alter Schulden in Anspruch nehmen. 

Mit den staatlichen Leistungen wird die Südbahn 

ihre Schulden zahlen. 

Pesta: Die Südbahn wird den Betrag uns 

schuldig sein, sie muss nach dem Régime 

provisoire die Schuld administrieren. Wenn sie 

das konzessionsmäßige .... nicht nachlässt, 

werde ich sie einlösen. 

Pollak: Es ist noch nie eine Bahn 

konzessionsmäßig eingelöst worden. Das ist 

auch bei der Südbahn nicht unmöglich. Die 

Aktionäre müssten zustimmen und etwas dafür 

bekommen. 

[121]  

Bei Einlösung wird auf die Kürzung der 

Schulden verzichtet werden müssen. 

Paltauf: Ich verstehe nur nicht, wie die Südbahn 

schuldenfrei werden soll. Wir leisten nur die 
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Abfindungs-Gelder ... 

Pollak: Die Südbahn ist seit alter Zeit einige 

Millionen schuldig. Das müssen wir zahlen. 

Besonders eine Schuld an die Tschechei. Aus 

Steuergeldern wird das abgezahlt werden 

müssen und der Staat bekommt eine Forderung 

an die Südbahn, welche während der 

Konzessionsdauer zurückgezahlt werden soll. 

Dass wir alle alten Schulden der Südbahn aus 

Staatsmitteln begleichen müssen, ist nach dem 

Régime provisoire zweifellos, soweit das 

österreichische Netz in Betracht kommt. Die 

Südbahn wird nichts zahlen, die ... haben das 

Not, die Ungarn zahlen wenig, weil es nach 

Kilometer gerechnet wird und Ungarn nur kleine 

Strecken haben.  

Breisky: Wir kommen .... gewiss nicht hinweg. 

Ich habe einen gelinden Zweifel, ob wir das 

ohne weiters auf uns nehmen sollen. Es ist eine 

weitgehende Verpflichtung, es heißt allerdings 

Vorschüsse. 

Paltauf: Eine gesetzliche Beanstandung für eine 

Vorlage an das Parlament besteht nicht, nur 

insoweit, als man im Voranschlag Vorsicht 

tragen muss. Dadurch ist der Nationalrat in 

Kenntnis gesetzt. 

Breisky: Weniger Präjudiz dem ... ...  

Paltauf: Nein, es ist schon immer für die 

Bevorschussung der Südbahn Vorsicht geleistet 

worden. Wenn wir der Südbahn 70 Prozent der 

Personalauslagen decken, so kann sie mit den 

Betriebseinnahmen die übrigen Betriebsauslagen 

decken. Es wird gar nicht anders gemacht, als 

bisher schon geschehen ist. Jetzt wollte man 
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Joas: Missverständnis. 

(Verfassungsgesetz.) 

 

 

 

 

 

Breisky: Könnte man nicht die Parteien 

irgendwie orientieren? 

Paltauf: Ich wäre schon dafür, den 

Hauptausschuss zu verständigen. 

Resch: Das bloß zur Kenntnis bringen dem 

Hauptausschuss, hat keinen Wert.  

Wir müssten die Parteien fragen. 

 

aus..., als Staatsgläubiger die Konkursklausel 

anzunehmen. Die ist jetzt gefallen, sodass wir  

gleichwertige Gläubiger mit Konkurs .... Das ist 

der Vorteil. Warum man jetzt den Nationalrat 

oder Hauptausschuss reinziehen soll, ist mir 

nicht erfindlich, dass wir einen günstigeren 

Vertrag vor uns haben, als der bisherige Zustand 

war. 

Breisky: Bisher war es keine Bindung, wir 

konnten uns auf den Standpunkt stellen, im 

nächsten ... stellen wir nichts ein. Jetzt wären wir 

aber vertraglich gebunden. 

Pesta: Der Vertrag ist nur ein Schutz unseres 

eigenen Vertrags. Dass wir die Südbahn nicht 

zusammenbrechen lassen können, ist 

selbstverständlich. Wenn voriges Jahr der 

Nationalrat ohne weiters auf sich die 

Vorschusszahlung auf sich genommen hat, so ist 

das gegenwärtige Stadium nur eine 

Vervollkommung der damals gefassten 

Beschlüsse. Wenn die Sache in den 

Hauptausschuss kommt, wird sie sich ewig lange 

hinziehen. Die Sozialdemokraten zwingen uns in 

erster Linie die Südbahn zu halten, weil die 

Südbahn die Lohnerhöhung auf den 

Staatsbahnen verschuldet hat. 

Breisky: Könnte man nicht im kurzen Weg die 

Parteien orientieren? 

 

 

Resch: Ich habe auch meine Bedenken. Ich 

glaube kaum, dass das Kabinett ohne weiters 

über Milliarden verfügen kann. Die Opposition 

kann das parteipolitisch ausnützen. Das ... 
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Heinl: Die Parteien sind keine 

verfassungsmäßigen Faktoren. 

Resch: Das macht nichts. Mehr kann man von 

uns nicht verlangen. 

 

 

Pesta: Kann also das Protokoll gefragt werden? 

//  

 

 

 

 

 

Breisky: Erst nach Zurkenntnisnahme des 

Hauptausschusses.  

 

Darauf können wir uns dann berufen. Es ist ja 

Montag oder Dienstag Hauptausschuss. 

 

 

 

 

 

Beschluss: Die Absicht der Regierung ist dem 

Hauptausschuss zur Kenntnis zu bringen und 

erst dann die Vereinbarung zu fertigen. 

Vorlegen an den Hauptausschuss ist gar nichts. 

Der Hauptausschuss nimmt es zur Kenntnis, aber 

das entlässt uns nicht. Wir könnten nur die 

Parteien ersuchen, es zur Kenntnis zu nehmen 

und die Verantwortung mitzutragen. Tomschik 

will auf seine Partei einwirken. 

Heinl: Die Parteien sind keine 

verfassungsmäßigen Faktoren. 

Resch: Das macht nichts, wir sind nicht 

verpflichtet, den Nationalrat zu hören, wir sind 

aber doch soweit gegangen, mit den Partien 

Fühlung zu nehmen. 

Pesta: Die Parteien haben es ja beschlossen, 

während der Koalition. Die anderen 

Nationalstaaten haben die Zustimmung erteilt. 

Resch: Damals ist nur beschlossen worden in 

Verhandlungen einzutreten, jetzt handelt es sich 

um die Genehmigung des Ergebnisses der 

Verhandlungen. 

Breisky: Erst nach der Stellungnahme des 

Hauptausschusses. Wenn der Hauptausschuss 

keine Einwendung hat, dann können wir 

unterfertigen und uns darauf berufen, dass der 

Hauptausschuss nicht widersprochen hat. 

Pesta: Dann ist es die Zustimmung des 

Hauptausschusses. 

// 

Joas: Die Absicht der Regierung, das Régime 

[provisoire] zu genehmigen, wäre dem 

Hauptausschuss zur Kenntnis zu bringen und 

erst dann die Unterfertigung vorzunehmen. 

Breisky: So beschlossen. 

10 19. 
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3a 

Resch: 

Joas: Unser Bedenken reduziert sich auf § 34. 

ich möchte bitten zu bedenken, dass wir nicht 

mehr fernstehen, der Einbringung des 

Bundesfinanzgesetzes.  

 

Wenn wir nun vorweg ein Drittel der Kosten auf 

uns nehmen, so greifen wir zu unseren 

Ungunsten der finanziellen Frage.  

 

Ich schlage vor, dass man diese Bestimmung 

einfach weglässt. Es wird sich dann ein 

Ausgleich finden.  

 

Eine Vorbelastung des Bundes wäre zu 

vermeiden.  

 

 

 

Durch Weglassung dieses Paragraphen wird der 

Entwurf kein Torso. 

 

 

Resch: Mein Amtsvorgänger weiß genau, wie 

das Gesetz zustande kam.  

 

 

Es ist keine Krankenfürsorge, sondern eine 

Ergänzung der Straffürsorge. Wir müssen etwas 

auswerfen. Etwa eine Viertel.  

 

Es wird ja der Tandler kommen.  

 

 

Resch: Fürsorgeerziehung. 

Joas: Vom Finanzministerium ist ein Bedenken 

gegen den § 34 über Beitragsleistung. Ich bitte 

zu bedenken, dass wir nicht allzu fern sind der 

Einbringung des Bundesgesetzes, das die 

Finanzbeziehung und die Steuerteilung regeln 

soll. Wenn wir vorweg ein Drittel der Kosten der 

Fürsorgeerziehung schon in dem Entwurf auf 

den Staat nehmen, so greifen wir zu Ungunsten 

des Staates der Finanzfrage vor. Ich möchte 

vorschlagen, diese Bestimmung einfach 

wegzulassen. Es kann verhindert werden und ich 

glaube, dass man bis dahin über die Grundzüge 

des Bundesfinanzgesetzes im Reinen sein wird. 

Es ist eine Vorbelastung des Bundes, wenn wir 

dieses Restvermögen auf uns nehmen und dann 

auch im allgemeinen mit den Finanz-

Auseinandersetzungen mit den anderen 

beginnen. Im Zusammenhang mit dem 

Bundesfinanzgesetz wird man sich hier 

verständigen können. Der Entwurf soll ohne den 

§ 34 zur Grundfrage der Verhandlung genommen 

werden. 

Resch: Da wird es schwierig sein, weil mein 

Amtsvorgänger weiß, wie der Entwurf aufgebaut 

ist. Dass es vor dem Bundesverteilungsgesetz 

war, ... nichts. Kelsen sagt, das ist keine 

Jugendfürsorge allein, sondern ein Bestandteil 

der Strafrechtspflege. Irgendeinen Betrag 

müssen wir für den Bund aussetzen. Wir können 

nicht sagen, der Bund zahlt gar nichts. Die 

Sozialdemokraten, welche bei der 

Länderkonferenz dabei sein werden, werden 
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Ich wäre dafür, es zu verringern. 

 

Paltauf: Warum sollen wir es nicht versuchen, 

vorläufig zu streichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss: Alles auszumerzen, was eine 

Beitragsleistung des Bundes vorsieht.  

 

 

 

 

 

 

vernehmen, dass wir das Musterinstitut auf 

Bundeskosten erhalten. Das haben wir 

abgelehnt, wir müssen aber unbedingt einen 

Zuschuss des Bundes ... fixieren. Ganz streichen 

geht nicht.  

Paltauf: Versuchen können wir es aber doch. 

Dass der Bund alle Kosten tragen soll oder ein 

Drittel, geht doch nicht. Wenn der Bund zahlen 

muss, muss der Einfluss haben auf die Anstalten. 

Joas: Der Standpunkt, dass der Bund nicht zu 

zahlen braucht, ist wohl zu vertreten.  

Resch: Ich fürchte, dass die Sozialdemokraten 

den ersten Entwurf im Nationalrat einbringen 

und diesen im Sozialausschuss beschließen 

werden. 

Joas: Die Verhandlungen mit den Ländern über 

die Finanzfragen werden in den nächsten Tagen 

in ein entscheidendes Stadium treten. 

Resch: Vielleicht können wir eine Fassung 

finden, welche den Bund nicht belastet. Joas 

will, dass der Bund überhaupt nichts zu tragen 

hat. 

Paltauf: Es wäre § 34, erster Absatz wegzulassen 

und eine Änderung im letzten Absatz 

vorzunehmen.  

Resch: Vielleicht machen wir es so, dass alles 

auszumerzen ist, was auf eine Belastung des 

Bundes hinausläuft. 

Breisky: Die Inhumanitätsklausel scheint mir 

nicht zu stimmen. Es ist kein Strafvollzug. 

Paltauf: Das Gericht muss die Möglichkeit 

haben, Jugendliche unterzubringen. Wenn die 

Länder die Leute nicht nehmen, dann hat das 

ganze Fürsorgegesetz keinen Sinn. Wenn sie 
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Joas: § 3 Abs. 2 Aufnahme von Ausländern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dafür etwas verlangen, wird der Staat zahlen 

müssen. 

Resch: Der Entwurf soll nur eine 

Verhandlungsgrundlage sein, dabei soll auch ein 

Finanzvertreter anwesend sein. 

Breisky: Unter Abfertigung des § 34 wird der 

Entwurf als Grundlage der Diskussion geeignet 

befunden. 

Joas: § 3 Absatz 2 soll die Aufnahme von 

Ausländern zulässig sein. Wenn der Bund 

Beiträge leisten soll, müsste das auch geändert 

werden über Kosten für Ausländer-

Übereinkommen. § 3 Absatz 2 wäre Ergänzung 

zu streichen. 

Paltauf: Diese Kosten darf man nicht von dem 

Standpunkt aus betrachten, dass es für den 

Ausländer gemacht wird, sondern sie geschehen 

für das Inland, um uns gegen Schädlinge zu 

schützen. 

Resch: Wir werden dann für die Kosten 

aufkommen. Das Land wird sagen, das ist nicht 

Landessache. Man könnte sich durch die 

Abschreibung des Beitragsfonds helfen. Der § 3 

müsste ganz verschwinden. 

Breisky: Mit diesen zwei Änderungen wäre 

Ministerrat einverstanden. 

Paltauf: Der erste Absatz von § 3 könnte ja 

bleiben, weil er eine Gegenstimme voraussetzt. 

Joas: Ich würde die Ausländer überhaupt nicht 

erwähnen. 

[122]  

Es ist das Ganze ja nur ein 

Verhandlungsgegenstand. Die Vorlage muss 

dann erst vom Ministerrat genehmigt werden. 
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(§ 34) § 3 wird ausgeschieden  Der ganze § 3 würde wegfallen, der Regierung 

könnte man den Staatsvertrag überlassen. 

11. 

4. 

Heinl: 

Pesta: Ich setze voraus, dass mein Ressort 

beigezogen wird. 

 

Genehmigt. 

// 

21. 

 

Heinl: Grenzstrecke Donau – March 

Pesta: Ich setze voraus, dass soweit mein Ressort 

mitgeteilt berührt ist, es als mitbeteiligte Stelle 

behandelt wird. 

Angenommen. 

12. 

6a. 

Joas: Valorisation. 

 

 

 

Breisky: Was geschieht, wenn eine befristete 

Erklärung des Schuldners nötig ist? Es muss das 

Verfahren beschleunigt werden. 

 

 

Genehmigt. 

21. 

Vergleich mit französischen Gläubigern. 

 

Breisky: Die österreichischen Schulden haben 

sich um die Feststellung zu wenden, dass die 

Bestimmungen des Artikel 248 fallen. 

Möglicherweise wird sich für die Schuldner die 

Schwierigkeit ergeben, dass sie die Erklärung 

innerhalb einer bestimmten Frist bekommen. 

Wird das Abrechnungsamt diese Frist einhalten 

können? 

Joas: Man wird auf das Abrechnungsamt 

einwirken. 

13. 

6b. 

 

 

 

 

 

Haueis: Bahn Landeck Ternitz 

 

Genehmigt. 

22. 

Staatsvoranschlag, Druckhefte. 

Heinl: Ich bin nicht gefragt worden. 

Joas: Es wird Einvernehmen nachgetragen 

werden. Und Wunsch berücksichtigen. Ich 

zweifle nicht, dass auch mit Herrn ...referenten 

gesprochen wurde. 

Haueis: Ob für Fahrt ... des ... der Bahn Landeck 

Ternitz 25 Millionen drinnen sind. 

Genehmigt. 
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14. 

6c. 

Landesfrachtabgabe  

Unerhört! 

Einspruch beschlossen. 

23. 

Niederösterreichische Frachtabgabe. 

 

 

Genehmigt. 

Heinl: Wann bringt Pesta die Autogeschäfte? 

Berlin und Prag?! 

Haus für Prager Gesandtschaft. 

 

Schluss um 12.30 Uhr. Schluss: ½ 1 Uhr. 

 








































































































































































































































































































































































































































